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Vorwort 

Die institutionellen Vorschriften der Europäischen Zentralbank sind ein Eckpfeiler 
ihres rechtlichen Rahmens und bieten weiterhin eine solide Grundlage für ihre 
Tätigkeiten: Eine Basis, die den Bewährungsproben der letzten Jahre weitgehend 
unverändert standgehalten hat. Diese Broschüre, die erstmals im Oktober 2004 
veröffentlicht wurde und zuletzt im November 2012 neu aufgelegt wurde, ist nun 
aktualisiert worden, sodass sie die beiden letzten Änderungen der 
Geschäftsordnung der EZB berücksichtigt, durch die sowohl der Einrichtung des 
Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) als neues System der Bankenaufsicht in 
Europa als auch der Einrichtung eines EZB-Ethikausschusses Rechnung getragen 
werden. 

Wir vertrauen darauf, dass die Leserinnen und Leser diese Broschüre weiterhin als 
ein praktisches Nachschlagewerk sehen, das sie in ihrer Arbeit und ihren Studien 
unterstützt. 

Frankfurt am Main, im Juni  2015 

 

Yves Mersch 

Mitglied des Direktoriums der EZB 
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PROTOKOLL (Nr. 4) 
ÜBER DIE SATZUNG DES EUROPÄISCHEN SYSTEMS 
DER ZENTRALBANKEN UND DER EUROPÄISCHEN 

ZENTRALBANK 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 129 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union vorgesehene Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank festzulegen — 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügt sind: 

KAPITEL I 

DAS EUROPÄISCHE SYSTEM DER ZENTRALBANKEN 

Artikel 1 

Das Europäische System der Zentralbanken 

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken bilden nach Artikel 282 Ab­
satz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Europäische System der 
Zentralbanken (ESZB). Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wäh­
rung der Euro ist, bilden das Eurosystem. 

Das ESZB und die EZB nehmen ihre Aufgaben und ihre Tätigkeit nach Maßgabe der Verträge und 
dieser Satzung wahr. 

KAPITEL II 

ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB 

Artikel 2 

Ziele 

Nach Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ist es das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die all­
gemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union festgelegten Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit 
dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz 
der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an die in Artikel 119 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Grundsätze.
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Artikel 3 

Aufgaben 

3.1. Nach Artikel 127 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
bestehen die grundlegenden Aufgaben des ESZB darin, 

— die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen, 

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 des genannten Vertrags durchzuführen, 

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten, 

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 

3.2. Nach Artikel 127 Absatz 3 des genannten Vertrags berührt Artikel 3.1 dritter Gedankenstrich 
nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeitsguthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen 
der Mitgliedstaaten. 

3.3. Das ESZB trägt nach Artikel 127 Absatz 5 des genannten Vertrags zur reibungslosen Durch­
führung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und 
der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei. 

Artikel 4 

Beratende Funktionen 

Nach Artikel 127 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

a) wird die EZB gehört 

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im Zuständigkeitsbereich der EZB; 

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im Zuständigkeits­
bereich der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat 
nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt; 

b) kann die EZB gegenüber den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union und 
gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Fragen abgeben. 

Artikel 5 

Erhebung von statistischen Daten 

5.1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die EZB mit Unterstützung der nationalen 
Zentralbanken die erforderlichen statistischen Daten entweder von den zuständigen nationalen Be­
hörden oder unmittelbar von den Wirtschaftssubjekten ein. Zu diesem Zweck arbeitet sie mit den 
Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union und den zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten oder dritter Länder sowie mit internationalen Organisationen zusammen.
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5.2. Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so weit wie möglich von den nationalen 
Zentralbanken ausgeführt. 

5.3. Soweit erforderlich, fördert die EZB die Harmonisierung der Bestimmungen und Gepflogen­
heiten auf dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und Weitergabe von statistischen Daten in 
den in ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen. 

5.4. Der Kreis der berichtspflichtigen natürlichen und juristischen Personen, die Bestimmungen 
über die Vertraulichkeit sowie die geeigneten Vorkehrungen zu ihrer Durchsetzung werden vom Rat 
nach dem Verfahren des Artikels 41 festgelegt. 

Artikel 6 

Internationale Zusammenarbeit 

6.1. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die die dem ESZB übertragenen Aufgaben 
betrifft, beschließt die EZB, wie das ESZB vertreten wird. 

6.2. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zentralbanken sind befugt, sich an 
internationalen Währungseinrichtungen zu beteiligen. 

6.3. Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Artikels 138 des Vertrags über die Arbeits­
weise der Europäischen Union Anwendung. 

KAPITEL III 

ORGANISATION DES ESZB 

Artikel 7 

Unabhängigkeit 

Nach Artikel 130 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union darf bei der Wahr­
nehmung der ihnen durch die Verträge und diese Satzung übertragenen Befugnisse, Aufgaben und 
Pflichten weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane 
Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitglied­
staaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sons­
tigen Stellen der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz 
zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der EZB oder der nationalen 
Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

Artikel 8 

Allgemeiner Grundsatz 

Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet.
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Artikel 9 

Die Europäische Zentralbank 

9.1. Die EZB, die nach Artikel 282 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt 
ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie 
vor Gericht stehen. 

9.2. Die EZB stellt sicher, dass die dem ESZB nach Artikel 127 Absätze 2, 3 und 5 des genannten 
Vertrags übertragenen Aufgaben entweder durch ihre eigene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung 
oder durch die nationalen Zentralbanken nach den Artikeln 12.1 und 14 erfüllt werden. 

9.3. Die Beschlussorgane der EZB sind nach Artikel 129 Absatz 1 des genannten Vertrags der 
EZB-Rat und das Direktorium. 

Artikel 10 

Der EZB-Rat 

10.1. Nach Artikel 283 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
besteht der EZB-Rat aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den Präsidenten der na­
tionalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist. 

10.2. Jedes Mitglied des EZB-Rates hat eine Stimme. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der 
Mitglieder des EZB-Rates 21 übersteigt, hat jedes Mitglied des Direktoriums eine Stimme und beträgt 
die Anzahl der stimmberechtigten Präsidenten der nationalen Zentralbanken 15. Die Verteilung und 
Rotation dieser Stimmrechte erfolgt wie im Folgenden dargelegt: 

— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 15 über­
steigt, und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese 22 beträgt, werden die Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken aufgrund der Position des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank, 
die sich aus der Größe des Anteils des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank am 
aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der 
monetären Finanzinstitute der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, ergibt, in zwei 
Gruppen eingeteilt. Die Gewichtung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der monetären Finanzinstitute beträgt 5/6 bzw. 
1/6. Die erste Gruppe besteht aus fünf Präsidenten der nationalen Zentralbanken und die zweite 
Gruppe aus den übrigen Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die Präsidenten der nationa­
len Zentralbanken, die in die erste Gruppe eingeteilt werden, sind nicht weniger häufig stimm­
berechtigt als die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der zweiten Gruppe. Vorbehaltlich 
des vorstehenden Satzes werden der ersten Gruppe vier Stimmrechte und der zweiten Gruppe elf 
Stimmrechte zugeteilt. 

— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 22 beträgt, 
werden die Präsidenten der nationalen Zentralbanken nach Maßgabe der sich aufgrund der oben 
genannten Kriterien ergebenden Position in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, der vier 
Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus fünf Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die 
zweite Gruppe, der acht Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus der Hälfte aller Präsidenten 
der nationalen Zentralbanken, wobei jeder Bruchteil auf die nächste ganze Zahl aufgerundet wird. 
Die dritte Gruppe, der drei Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus den übrigen Präsidenten der 
nationalen Zentralbanken.
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— Innerhalb jeder Gruppe sind die Präsidenten der nationalen Zentralbanken für gleich lange 
Zeiträume stimmberechtigt. 

— Artikel 29.2 gilt für die Berechnung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu Markt­
preisen. Die gesamte aggregierte Bilanz der monetären Finanzinstitute wird gemäß dem zum 
Zeitpunkt der Berechnung in der Union geltenden statistischen Berichtsrahmen berechnet. 

— Bei jeder Anpassung des aggregierten Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen gemäß Artikel 29.3 
oder bei jeder Erhöhung der Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken wird die Größe 
und/oder die Zusammensetzung der Gruppen nach den oben genannten Grundsätzen angepasst. 

— Der EZB-Rat trifft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten und nicht 
stimmberechtigten Mitglieder alle zur Durchführung der oben genannten Grundsätze erforderli­
chen Maßnahmen und kann beschließen, den Beginn des Rotationssystems bis zu dem Zeitpunkt 
zu verschieben, zu dem die Anzahl der Präsidenten der nationalen Zentralbanken 18 übersteigt. 

Das Stimmrecht wird persönlich ausgeübt. Abweichend von dieser Bestimmung kann in der in 
Artikel 12.3 genannten Geschäftsordnung vorgesehen werden, dass Mitglieder des EZB-Rates im 
Wege einer Telekonferenz an der Abstimmung teilnehmen können. In der Geschäftsordnung wird 
ferner vorgesehen, dass ein für längere Zeit an der Teilnahme an Sitzungen des EZB-Rates ver­
hindertes Mitglied einen Stellvertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen kann. 

Die Stimmrechte aller stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitglieder des EZB-Rates 
gemäß den Artikeln 10.3, 40.2 und 40.3 bleiben von den Bestimmungen der vorstehenden Absätze 
unberührt. 

Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der EZB-Rat mit einfacher Mehrheit 
seiner stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den 
Ausschlag. 

Der EZB-Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder an 
der Abstimmung teilnehmen. Ist der EZB-Rat nicht beschlussfähig, so kann der Präsident eine außer­
ordentliche Sitzung einberufen, bei der für die Beschlussfähigkeit die Mindestteilnahmequote nicht 
erforderlich ist. 

10.3. Für alle Beschlüsse im Rahmen der Artikel 28, 29, 30, 32 und 33 werden die Stimmen im 
EZB-Rat nach den Anteilen der nationalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB gewogen. 
Die Stimmen der Mitglieder des Direktoriums werden mit Null gewogen. Ein Beschluss, der die 
qualifizierte Mehrheit der Stimmen erfordert, gilt als angenommen, wenn die abgegebenen Ja-Stim­
men mindestens zwei Drittel des gezeichneten Kapitals der EZB und mindestens die Hälfte der 
Anteilseigner vertreten. Bei Verhinderung eines Präsidenten einer nationalen Zentralbank kann dieser 
einen Stellvertreter zur Abgabe seiner gewogenen Stimme benennen. 

10.4. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der EZB-Rat kann beschließen, das 
Ergebnis seiner Beratungen zu veröffentlichen. 

10.5. Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zusammen.
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Artikel 11 

Das Direktorium 

11.1. Nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union besteht das Direktorium aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mit­
gliedern. 

Die Mitglieder erfüllen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein Mitglied darf weder entgeltlich noch unent­
geltlich einer anderen Beschäftigung nachgehen, es sei denn, der EZB-Rat erteilt hierzu ausnahms­
weise seine Zustimmung. 

11.2. Nach Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des genannten Vertrags werden der Präsident, der 
Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums vom Europäischen Rat auf Empfehlung 
des Rates, der hierzu das Europäische Parlament und den EZB-Rat anhört, aus dem Kreis der in 
Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten mit qualifizierter Mehrheit 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zulässig. 

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Direktoriums sein. 

11.3. Die Beschäftigungsbedingungen für die Mitglieder des Direktoriums, insbesondere ihre Ge­
hälter und Ruhegehälter sowie andere Leistungen der sozialen Sicherheit, sind Gegenstand von Ver­
trägen mit der EZB und werden vom EZB-Rat auf Vorschlag eines Ausschusses festgelegt, der aus drei 
vom EZB-Rat und drei vom Rat ernannten Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direktoriums 
haben in den in diesem Absatz bezeichneten Angelegenheiten kein Stimmrecht. 

11.4. Ein Mitglied des Direktoriums, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes 
nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des EZB-Rates oder 
des Direktoriums durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden. 

11.5. Jedes persönlich anwesende Mitglied des Direktoriums ist berechtigt, an Abstimmungen 
teilzunehmen, und hat zu diesem Zweck eine Stimme. Soweit nichts anderes bestimmt ist, beschließt 
das Direktorium mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Die Abstimmungsmodalitäten werden in der in Arti­
kel 12.3 bezeichneten Geschäftsordnung geregelt. 

11.6. Das Direktorium führt die laufenden Geschäfte der EZB. 

11.7. Frei werdende Sitze im Direktorium sind durch Ernennung eines neuen Mitglieds nach 
Artikel 11.2 zu besetzen.
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Artikel 12 

Aufgaben der Beschlussorgane 

12.1. Der EZB-Rat erlässt die Leitlinien und Beschlüsse, die notwendig sind, um die Erfüllung der 
dem ESZB nach den Verträgen und dieser Satzung übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. Der 
EZB-Rat legt die Geldpolitik der Union fest, gegebenenfalls einschließlich von Beschlüssen in Bezug 
auf geldpolitische Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von Zentralbankgeld im ESZB, 
und erlässt die für ihre Ausführung notwendigen Leitlinien. 

Das Direktorium führt die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Beschlüssen des EZB-Rates aus. Es 
erteilt hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen Weisungen. Ferner können dem Di­
rektorium durch Beschluss des EZB-Rates bestimmte Befugnisse übertragen werden. 

Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationalen Zentralbanken zur Durchführung von 
Geschäften, die zu den Aufgaben des ESZB gehören, in Anspruch, soweit dies möglich und sachge­
recht erscheint. 

12.2. Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates obliegt dem Direktorium. 

12.3. Der EZB-Rat beschließt eine Geschäftsordnung, die die interne Organisation der EZB und 
ihrer Beschlussorgane regelt. 

12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten beratenden Funktionen wahr. 

12.5. Der EZB-Rat trifft die Beschlüsse nach Artikel 6. 

Artikel 13 

Der Präsident 

13.1. Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der EZB führt der Präsident oder, bei seiner 
Verhinderung, der Vizepräsident. 

13.2. Unbeschadet des Artikels 38 vertritt der Präsident oder eine von ihm benannte Person die 
EZB nach außen. 

Artikel 14 

Nationale Zentralbanken 

14.1. Nach Artikel 131 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union stellt jeder 
Mitgliedstaat sicher, dass seine innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung seiner 
Zentralbank mit den Verträgen und dieser Satzung im Einklang stehen. 

14.2. In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist insbesondere vorzusehen, dass die Amts­
zeit des Präsidenten der jeweiligen nationalen Zentralbank mindestens fünf Jahre beträgt.
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Der Präsident einer nationalen Zentralbank kann aus seinem Amt nur entlassen werden, wenn er die 
Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung 
begangen hat. Gegen einen entsprechenden Beschluss kann der betreffende Präsident einer nationalen 
Zentralbank oder der EZB-Rat wegen Verletzung der Verträge oder einer bei ihrer Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm den Gerichtshof anrufen. Solche Klagen sind binnen zwei Monaten zu 
erheben; diese Frist läuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe des betreffenden Beschlusses, 
ihrer Mitteilung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der 
Kläger von diesem Beschluss Kenntnis erlangt hat. 

14.3. Die nationalen Zentralbanken sind integraler Bestandteil des ESZB und handeln gemäß den 
Leitlinien und Weisungen der EZB. Der EZB-Rat trifft die notwendigen Maßnahmen, um die Ein­
haltung der Leitlinien und Weisungen der EZB sicherzustellen, und kann verlangen, dass ihm hierzu 
alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

14.4. Die nationalen Zentralbanken können andere als die in dieser Satzung bezeichneten Auf­
gaben wahrnehmen, es sei denn, der EZB-Rat stellt mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim­
men fest, dass diese Aufgaben nicht mit den Zielen und Aufgaben des ESZB vereinbar sind. Derartige 
Aufgaben werden von den nationalen Zentralbanken in eigener Verantwortung und auf eigene 
Rechnung wahrgenommen und gelten nicht als Aufgaben des ESZB. 

Artikel 15 

Berichtspflichten 

15.1. Die EZB erstellt und veröffentlicht mindestens vierteljährlich Berichte über die Tätigkeit des 
ESZB. 

15.2. Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wöchentlich veröffentlicht. 

15.3. Nach Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitet die EZB dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission sowie auch dem 
Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und Währungspolitik 
im vergangenen und im laufenden Jahr. 

15.4. Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und Ausweise werden Interessenten kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

Artikel 16 

Banknoten 

Nach Artikel 128 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat der EZB- 
Rat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen. 
Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser Banknoten berechtigt. Die von 
der EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, 
die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. 

Die EZB berücksichtigt so weit wie möglich die Gepflogenheiten bei der Ausgabe und der Gestaltung 
von Banknoten.
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KAPITEL IV 

WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN UND OPERATIONEN DES ESZB 

Artikel 17 

Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken 

Zur Durchführung ihrer Geschäfte können die EZB und die nationalen Zentralbanken für Kredit­
institute, öffentliche Stellen und andere Marktteilnehmer Konten eröffnen und Vermögenswerte, 
einschließlich Schuldbuchforderungen, als Sicherheit hereinnehmen. 

Artikel 18 

Offenmarkt- und Kreditgeschäfte 

18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und 
die nationalen Zentralbanken 

— auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Euro oder sonstige Währungen lautende 
Forderungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) 
oder im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Dar­
lehensgeschäfte tätigen; 

— Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die 
Darlehen ausreichende Sicherheiten zu stellen sind. 

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsätze für ihre eigenen Offenmarkt- und Kreditgeschäfte und 
die der nationalen Zentralbanken auf; hierzu gehören auch die Grundsätze für die Bekanntmachung 
der Bedingungen, zu denen sie bereit sind, derartige Geschäfte abzuschließen. 

Artikel 19 

Mindestreserven 

19.1. Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur Verwirklichung der geldpolitischen Ziele 
verlangen, dass die in den Mitgliedstaaten niedergelassenen Kreditinstitute Mindestreserven auf Kon­
ten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken unterhalten. Verordnungen über die Berechnung 
und Bestimmung des Mindestreservesolls können vom EZB-Rat erlassen werden. Bei Nichteinhaltung 
kann die EZB Strafzinsen erheben und sonstige Sanktionen mit vergleichbarer Wirkung verhängen. 

19.2. Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt der Rat nach dem Verfahren des Artikels 
41 die Basis für die Mindestreserven und die höchstzulässigen Relationen zwischen diesen Mindest­
reserven und ihrer Basis sowie die angemessenen Sanktionen fest, die bei Nichteinhaltung anzuwen­
den sind.
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Artikel 20 

Sonstige geldpolitische Instrumente 

Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen über die Anwen­
dung anderer Instrumente der Geldpolitik entscheiden, die er bei Beachtung des Artikels 2 für 
zweckmäßig hält. 

Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 41 den Anwendungsbereich solcher Instrumente fest, 
wenn sie Verpflichtungen für Dritte mit sich bringen. 

Artikel 21 

Geschäfte mit öffentlichen Stellen 

21.1. Nach Artikel 123 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind Über­
ziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den nationalen Zentralbanken für Organe, 
Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebiets­
körperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffent­
lichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten ebenso verboten wie der unmittel­
bare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken. 

21.2. Die EZB und die nationalen Zentralbanken können als Fiskalagent für die in Artikel 21.1 
bezeichneten Stellen tätig werden. 

21.3. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Kreditinstitute in öffentlichem Eigentum; 
diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der EZB, was die Bereitstellung von 
Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt. 

Artikel 22 

Verrechnungs- und Zahlungssysteme 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken können Einrichtungen zur Verfügung stellen und die EZB 
kann Verordnungen erlassen, um effiziente und zuverlässige Verrechnungs- und Zahlungssysteme 
innerhalb der Union und im Verkehr mit dritten Ländern zu gewährleisten. 

Artikel 23 

Geschäfte mit dritten Ländern und internationalen Organisationen 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, 

— mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Ländern und, soweit zweckdienlich, mit in­
ternationalen Organisationen Beziehungen aufzunehmen; 

— alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse und per Termin zu kaufen und zu verkaufen; 
der Begriff „Devisen“ schließt Wertpapiere und alle sonstigen Vermögenswerte, die auf beliebige 
Währungen oder Rechnungseinheiten lauten, unabhängig von deren Ausgestaltung ein;
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— die in diesem Artikel bezeichneten Vermögenswerte zu halten und zu verwalten; 

— alle Arten von Bankgeschäften, einschließlich der Aufnahme und Gewährung von Krediten, im 
Verkehr mit dritten Ländern sowie internationalen Organisationen zu tätigen. 

Artikel 24 

Sonstige Geschäfte 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, außer den mit ihren Aufgaben verbundenen 
Geschäften auch Geschäfte für ihren eigenen Betrieb und für ihre Bediensteten zu tätigen. 

KAPITEL V 

AUFSICHT 

Artikel 25 

Aufsicht 

25.1. Die EZB kann den Rat, die Kommission und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
in Fragen des Geltungsbereichs und der Anwendung der Rechtsvorschriften der Union hinsichtlich 
der Aufsicht über die Kreditinstitute sowie die Stabilität des Finanzsystems beraten und von diesen 
konsultiert werden. 

25.2. Aufgrund von Verordnungen des Rates nach Artikel 127 Absatz 6 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union kann die EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über die Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunter­
nehmen wahrnehmen. 

KAPITEL VI 

FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB 

Artikel 26 

Jahresabschlüsse 

26.1. Das Geschäftsjahr der EZB und der nationalen Zentralbanken beginnt am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember. 

26.2. Der Jahresabschluss der EZB wird vom Direktorium nach den vom EZB-Rat aufgestellten 
Grundsätzen erstellt. Der Jahresabschluss wird vom EZB-Rat festgestellt und sodann veröffentlicht. 

26.3. Für Analyse- und Geschäftsführungszwecke erstellt das Direktorium eine konsolidierte Bilanz 
des ESZB, in der die zum ESZB gehörenden Aktiva und Passiva der nationalen Zentralbanken 
ausgewiesen werden.
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26.4. Zur Anwendung dieses Artikels erlässt der EZB-Rat die notwendigen Vorschriften für die 
Standardisierung der buchmäßigen Erfassung und der Meldung der Geschäfte der nationalen Zentral­
banken. 

Artikel 27 

Rechnungsprüfung 

27.1. Die Jahresabschlüsse der EZB und der nationalen Zentralbanken werden von unabhängigen 
externen Rechnungsprüfern, die vom EZB-Rat empfohlen und vom Rat anerkannt wurden, geprüft. 
Die Rechnungsprüfer sind befugt, alle Bücher und Konten der EZB und der nationalen Zentralbanken 
zu prüfen und alle Auskünfte über deren Geschäfte zu verlangen. 

27.2. Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist nur auf eine 
Prüfung der Effizienz der Verwaltung der EZB anwendbar. 

Artikel 28 

Kapital der EZB 

28.1. Das Kapital der EZB beträgt 5 Milliarden Euro. Das Kapital kann durch einen Beschluss des 
EZB-Rates mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehrheit innerhalb der Grenzen und 
unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt, erhöht werden. 

28.2. Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeichner und Inhaber des Kapitals der EZB. Die 
Zeichnung des Kapitals erfolgt nach dem gemäß Artikel 29 festgelegten Schlüssel. 

28.3. Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen qualifizierten Mehrheit, in 
welcher Höhe und welcher Form das Kapital einzuzahlen ist. 

28.4. Vorbehaltlich des Artikels 28.5 können die Anteile der nationalen Zentralbanken am ge­
zeichneten Kapital der EZB nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. 

28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 bezeichneten Schlüssels sorgen die nationalen 
Zentralbanken durch Übertragungen von Kapitalanteilen untereinander dafür, dass die Verteilung der 
Kapitalanteile dem angepassten Schlüssel entspricht. Die Bedingungen für derartige Übertragungen 
werden vom EZB-Rat festgelegt.
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Artikel 29 

Schlüssel für die Kapitalzeichnung 

29.1. Der Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals der EZB, der 1998 bei der Errichtung des ESZB 
erstmals festgelegt wurde, wird festgelegt, indem jede nationale Zentralbank in diesem Schlüssel einen 
Gewichtsanteil, der der Summe folgender Prozentsätze entspricht, erhält: 

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Bevölkerung der Union im vorletzten Jahr 
vor der Errichtung des ESZB; 

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am Bruttoinlandsprodukt der Union zu Markt­
preisen in den fünf Jahren vor dem vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB. 

Die Prozentsätze werden zum nächsten Vielfachen von 0,0001 Prozentpunkten ab- oder aufgerundet. 

29.2. Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwendenden statistischen Daten werden von der 
Kommission nach den Regeln bereitgestellt, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt. 

29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Gewichtsanteile werden nach Errichtung des 
ESZB alle fünf Jahre unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Artikels 29.1 angepasst. 
Der neue Schlüssel gilt jeweils vom ersten Tag des folgenden Jahres an. 

29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 30 

Übertragung von Währungsreserven auf die EZB 

30.1. Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den nationalen Zentralbanken mit Wäh­
rungsreserven, die jedoch nicht aus Währungen der Mitgliedstaaten, Euro, IWF-Reservepositionen und 
SZR gebildet werden dürfen, bis zu einem Gegenwert von 50 Milliarden Euro ausgestattet. Der EZB- 
Rat entscheidet über den von der EZB nach ihrer Errichtung einzufordernden Teil sowie die zu 
späteren Zeitpunkten einzufordernden Beträge. Die EZB hat das uneingeschränkte Recht, die ihr 
übertragenen Währungsreserven zu halten und zu verwalten sowie für die in dieser Satzung genann­
ten Zwecke zu verwenden. 

30.2. Die Beiträge der einzelnen nationalen Zentralbanken werden entsprechend ihrem jeweiligen 
Anteil am gezeichneten Kapital der EZB bestimmt. 

30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank eine ihrem Beitrag entsprechende Forderung 
gut. Der EZB-Rat entscheidet über die Denominierung und Verzinsung dieser Forderungen. 

30.4. Die EZB kann nach Artikel 30.2 über den in Artikel 30.1 festgelegten Betrag hinaus inner­
halb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 
festlegt, die Einzahlung weiterer Währungsreserven fordern.
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30.5. Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR halten und verwalten sowie die Zusammen­
legung solcher Aktiva vorsehen. 

30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 31 

Währungsreserven der nationalen Zentralbanken 

31.1. Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber 
internationalen Organisationen nach Artikel 23 Geschäfte abzuschließen. 

31.2. Alle sonstigen Geschäfte mit den Währungsreserven, die den nationalen Zentralbanken nach 
den in Artikel 30 genannten Übertragungen verbleiben, sowie von Mitgliedstaaten ausgeführte Trans­
aktionen mit ihren Arbeitsguthaben in Fremdwährungen bedürfen oberhalb eines bestimmten im 
Rahmen des Artikels 31.3 festzulegenden Betrags der Zustimmung der EZB, damit Übereinstimmung 
mit der Wechselkurs- und der Währungspolitik der Union gewährleistet ist. 

31.3. Der EZB-Rat erlässt Richtlinien mit dem Ziel, derartige Geschäfte zu erleichtern. 

Artikel 32 

Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken 

32.1. Die Einkünfte, die den nationalen Zentralbanken aus der Erfüllung der währungspolitischen 
Aufgaben des ESZB zufließen (im Folgenden als „monetäre Einkünfte“ bezeichnet), werden am Ende 
eines jeden Geschäftsjahres nach diesem Artikel verteilt. 

32.2. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen Zentralbank entspricht ihren 
jährlichen Einkünften aus Vermögenswerten, die sie als Gegenposten zum Bargeldumlauf und zu 
ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute hält. Diese Vermögenswerte werden von den 
nationalen Zentralbanken gemäß den vom EZB-Rat zu erlassenden Richtlinien gesondert erfasst. 

32.3. Wenn nach der Einführung des Euro die Bilanzstrukturen der nationalen Zentralbanken 
nach Auffassung des EZB-Rates die Anwendung des Artikels 32.2 nicht gestatten, kann der EZB- 
Rat beschließen, dass die monetären Einkünfte für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren ab­
weichend von Artikel 32.2 nach einem anderen Verfahren bemessen werden. 

32.4. Der Betrag der monetären Einkünfte einer jeden nationalen Zentralbank vermindert sich um 
den Betrag etwaiger Zinsen, die von dieser Zentralbank auf ihre Verbindlichkeiten aus Einlagen der 
Kreditinstitute nach Artikel 19 gezahlt werden. 

Der EZB-Rat kann beschließen, dass die nationalen Zentralbanken für Kosten in Verbindung mit der 
Ausgabe von Banknoten oder unter außergewöhnlichen Umständen für spezifische Verluste aus für 
das ESZB unternommenen währungspolitischen Operationen entschädigt werden. Die Entschädigung 
erfolgt in einer Form, die der EZB-Rat für angemessen hält; diese Beträge können mit den monetären 
Einkünften der nationalen Zentralbanken verrechnet werden.
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32.5. Die Summe der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken wird vorbehaltlich 
etwaiger Beschlüsse des EZB-Rates nach Artikel 33.2 unter den nationalen Zentralbanken entspre­
chend ihren eingezahlten Anteilen am Kapital der EZB verteilt. 

32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden aus der Verteilung der monetären Einkünfte 
nimmt die EZB gemäß den Richtlinien des EZB-Rates vor. 

32.7. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maßnahmen, die zur Anwendung dieses Artikels erforderlich 
sind. 

Artikel 33 

Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB 

33.1. Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden Reihenfolge verteilt: 

a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 % des Nettogewinns nicht übersteigen darf, 
wird dem allgemeinen Reservefonds bis zu einer Obergrenze von 100 % des Kapitals zugeführt; 

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseigner der EZB entsprechend ihren eingezahlten 
Anteilen ausgeschüttet. 

33.2. Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann der Fehlbetrag aus dem allgemeinen Reser­
vefonds der EZB und erforderlichenfalls nach einem entsprechenden Beschluss des EZB-Rates aus den 
monetären Einkünften des betreffenden Geschäftsjahres im Verhältnis und bis in Höhe der Beträge 
gezahlt werden, die nach Artikel 32.5 an die nationalen Zentralbanken verteilt werden. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 34 

Rechtsakte 

34.1. Nach Artikel 132 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden von 
der EZB 

— Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Erfüllung der in Artikel 3.1 erster Gedankenstrich, 
Artikel 19.1, Artikel 22 oder Artikel 25.2 festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erlässt Ver­
ordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsakten des Rates nach Artikel 41 vorgesehen 
werden; 

— die Beschlüsse erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach den Verträgen und dieser Satzung 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben. 

34.2. Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen 
beschließen.
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34.3. Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des 
Artikels 41 festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die 
sich aus ihren Verordnungen und Beschlüsse ergeben, mit Geldbußen oder in regelmäßigen Abstän­
den zu zahlenden Strafgeldern zu belegen. 

Artikel 35 

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten 

35.1. Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen in den Fällen und unter den 
Bedingungen, die in den Verträgen vorgesehen sind, der Überprüfung und Auslegung durch den 
Gerichtshof der Europäischen Union. Die EZB ist in den Fällen und unter den Bedingungen, die in 
den Verträgen vorgesehen sind, klageberechtigt. 

35.2. Über Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einerseits und ihren Gläubigern, Schuldnern 
oder dritten Personen andererseits entscheiden die zuständigen Gerichte der einzelnen Staaten vor­
behaltlich der Zuständigkeiten, die dem Gerichtshof der Europäischen Union zuerkannt sind. 

35.3. Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 340 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union. Die Haftung der nationalen Zentralbanken richtet sich nach dem jeweiligen 
innerstaatlichen Recht. 

35.4. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds­
klausel zuständig, die in einem von der EZB oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich- 
rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag enthalten ist. 

35.5. Für einen Beschluss der EZB, den Gerichtshof der Europäischen Union anzurufen, ist der 
EZB-Rat zuständig. 

35.6. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen zuständig, die die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus den Verträgen und dieser Satzung durch eine nationale Zentralbank betreffen. Ist 
die EZB der Auffassung, dass eine nationale Zentralbank einer Verpflichtung aus den Verträgen und 
dieser Satzung nicht nachgekommen ist, so legt sie in der betreffenden Sache eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme vor, nachdem sie der nationalen Zentralbank Gelegenheit zur Vorlage von 
Bemerkungen gegeben hat. Entspricht die nationale Zentralbank nicht innerhalb der von der EZB 
gesetzten Frist deren Stellungnahme, so kann die EZB den Gerichtshof der Europäischen Union 
anrufen. 

Artikel 36 

Personal 

36.1. Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums die Beschäftigungsbedingungen für das 
Personal der EZB fest. 

36.2. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der EZB und 
deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen zuständig, die sich aus den 
Beschäftigungsbedingungen ergeben.
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Artikel 37 (ex-Artikel 38) 

Geheimhaltung 

37.1. Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der EZB und der nationalen Zentral­
banken dürfen auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses keine der Geheimhaltungspflicht 
unterliegenden Informationen weitergeben. 

37.2. Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Unionsvorschriften fallen, die eine Verpflich­
tung zur Geheimhaltung vorsehen, finden diese Unionsvorschriften Anwendung. 

Artikel 38 (ex-Artikel 39) 

Unterschriftsberechtigte 

Die EZB wird Dritten gegenüber durch den Präsidenten oder zwei Direktoriumsmitglieder oder durch 
die Unterschriften zweier vom Präsidenten zur Zeichnung im Namen der EZB gehörig ermächtigter 
Bediensteter der EZB rechtswirksam verpflichtet. 

Artikel 39 (ex-Artikel 40) 

Vorrechte und Befreiungen 

Die EZB genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen 
Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union. 

KAPITEL VIII 

ÄNDERUNG DER SATZUNG UND ERGÄNZENDE RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 40 (ex-Artikel 41) 

Vereinfachtes Änderungsverfahren 

40.1. Nach Artikel 129 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 
Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a und 36 dieser 
Satzung entweder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung der Kommission oder auf Vorschlag der 
Kommission nach Anhörung der EZB ändern. 

40.2. Artikel 10.2 kann durch einen Beschluss des Europäischen Rates entweder auf Empfehlung 
der Europäischen Zentralbank nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission 
oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Euro­
päischen Zentralbank einstimmig geändert werden. Diese Änderungen treten erst nach Zustimmung 
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.
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40.3. Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel erfordert einen einstimmigen Beschluss des 
EZB-Rates. 

Artikel 41 (ex-Artikel 42) 

Ergänzende Rechtsvorschriften 

Nach Artikel 129 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erlässt der Rat 
entweder auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der EZB 
oder auf Empfehlung der EZB nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission die 
in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 dieser Satzung genannten Bestimmungen. 

KAPITEL IX 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN FÜR DAS ESZB 

Artikel 42 (ex-Artikel 43) 

Allgemeine Bestimmungen 

42.1. Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi­
schen Union bewirkt, dass folgende Artikel dieser Satzung für den betreffenden Mitgliedstaat keinerlei 
Rechte oder Verpflichtungen entstehen lassen: Artikel 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 und 49. 

42.2. Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des 
genannten Vertrags gilt, behalten ihre währungspolitischen Befugnisse nach innerstaatlichem Recht. 

42.3. In den Artikeln 3, 11.2 und 19 bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaaten“ gemäß Arti­
kel 139 des genannten Vertrags die „Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. 

42.4. In den Artikeln 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 und 49 
dieser Satzung ist der Ausdruck „nationale Zentralbanken“ im Sinne von „Zentralbanken der Mit­
gliedstaaten, deren Währung der Euro ist“ zu verstehen. 

42.5. In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Ausdruck „Anteilseigner“ die „Zentralbanken 
der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. 

42.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck „gezeichnetes Kapital der EZB“ im Sinne 
von „Kapital der EZB, das von den Zentralbanken der Mitgliedstaaten gezeichnet wurde, deren 
Währung der Euro ist“ zu verstehen.
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Artikel 43 (ex-Artikel 44) 

Vorübergehende Aufgaben der EZB 

Die EZB übernimmt die in Artikel 141 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union genannten früheren Aufgaben des EWI, die infolge der für einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
geltenden Ausnahmeregelungen nach der Einführung des Euro noch erfüllt werden müssen. 

Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmeregelungen nach Artikel 140 des genannten 
Vertrags nimmt die EZB eine beratende Funktion wahr. 

Artikel 44 (ex-Artikel 45) 

Der Erweiterte Rat der EZB 

44.1. Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union wird der Erweiterte Rat als drittes Beschlussorgan der EZB eingesetzt. 

44.2. Der Erweiterte Rat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB sowie 
den Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die weiteren Mitglieder des Direktoriums können an 
den Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht. 

44.3. Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates sind in Artikel 46 dieser Satzung vollständig 
aufgeführt. 

Artikel 45 (ex-Artikel 46) 

Geschäftsordnung des Erweiterten Rates 

45.1. Der Präsident oder bei seiner Verhinderung der Vizepräsident der EZB führt den Vorsitz im 
Erweiterten Rat der EZB. 

45.2. Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission können an den Sitzungen des 
Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht. 

45.3. Der Präsident bereitet die Sitzungen des Erweiterten Rates vor. 

45.4. Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat eine Geschäftsordnung. 

45.5. Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von der EZB gestellt. 

Artikel 46 (ex-Artikel 47) 

Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates 

46.1. Der Erweiterte Rat 

— nimmt die in Artikel 43 aufgeführten Aufgaben wahr, 

— wirkt bei der Erfüllung der Beratungsfunktionen nach den Artikeln 4 und 25.1 mit.
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46.2. Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei 

— der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von Artikel 5; 

— den Berichtstätigkeiten der EZB im Sinne von Artikel 15; 

— der Festlegung der erforderlichen Regeln für die Anwendung von Artikel 26 gemäß Artikel 26.4; 

— allen sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Anwendung von Artikel 29 gemäß Artikel 29.4; 

— der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der EZB gemäß Artikel 36. 

46.3. Der Erweiterte Rat trägt zu den Vorarbeiten bei, die erforderlich sind, um für die Währungen 
der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die Wechselkurse gegenüber dem Euro 
gemäß Artikel 140 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unwider­
ruflich festzulegen. 

46.4. Der Erweiterte Rat wird vom Präsidenten der EZB über die Beschlüsse des EZB-Rates unter­
richtet. 

Artikel 47 (ex-Artikel 48) 

Übergangsbestimmungen für das Kapital der EZB 

Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichtsanteil in dem Schlüssel für die 
Zeichnung des Kapitals der EZB zugeteilt. Abweichend von Artikel 28.3 zahlen Zentralbanken von 
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, das von ihnen gezeichnete Kapital nicht ein, es 
sei denn, dass der Erweiterte Rat mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten 
Kapitals der EZB und zumindest der Hälfte der Anteilseigner beschließt, dass als Beitrag zu den 
Betriebskosten der EZB ein Mindestprozentsatz eingezahlt werden muss. 

Artikel 48 (ex-Artikel 49) 

Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven und Rückstellungen der EZB 

48.1. Die Zentralbank eines Mitgliedstaats, dessen Ausnahmeregelung aufgehoben wurde, zahlt 
den von ihr gezeichneten Anteil am Kapital der EZB im selben Verhältnis wie die Zentralbanken von 
anderen Mitgliedstaaten ein, deren Währung der Euro ist, und überträgt der EZB Währungsreserven 
gemäß Artikel 30.1. Die Höhe der Übertragungen bestimmt sich durch Multiplikation des in Euro 
zum jeweiligen Wechselkurs ausgedrückten Wertes der Währungsreserven, die der EZB schon gemäß 
Artikel 30.1 übertragen wurden, mit dem Faktor, der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von der 
betreffenden nationalen Zentralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl der von den anderen 
nationalen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrückt. 

48.2. Zusätzlich zu der Einzahlung nach Artikel 48.1 leistet die betreffende Zentralbank einen 
Beitrag zu den Reserven der EZB und zu den diesen Reserven gleichwertigen Rückstellungen sowie zu 
dem Betrag, der gemäß dem Saldo der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31. Dezember des Jahres 
vor der Aufhebung der Ausnahmeregelung noch für die Reserven und Rückstellungen bereitzustellen
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ist. Die Höhe des zu leistenden Beitrags bestimmt sich durch Multiplikation des in der genehmigten 
Bilanz der EZB ausgewiesenen Betrags der Reserven im Sinne der obigen Definition mit dem Faktor, 
der das Verhältnis zwischen der Anzahl der von der betreffenden Zentralbank gezeichneten Anteile 
und der Anzahl der von den anderen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdrückt. 

48.3. Wenn ein Land oder mehrere Länder Mitgliedstaaten werden und ihre jeweiligen nationalen 
Zentralbanken sich dem ESZB anschließen, erhöht sich automatisch das gezeichnete Kapital der EZB 
und der Höchstbetrag der Währungsreserven, die der EZB übertragen werden können. Die Erhöhung 
bestimmt sich durch Multiplikation der dann jeweils geltenden Beträge mit dem Faktor, der das 
Verhältnis zwischen dem Gewichtsanteil der betreffenden beitretenden nationalen Zentralbanken 
und dem Gewichtsanteil der nationalen Zentralbanken, die bereits Mitglied des ESZB sind, im 
Rahmen des erweiterten Schlüssels für die Zeichnung des Kapitals ausdrückt. Der Gewichtsanteil 
jeder nationalen Zentralbank am Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals wird analog zu Artikel 29.1 
und nach Maßgabe des Artikels 29.2 berechnet. Die Bezugszeiträume für die statistischen Daten 
entsprechen denjenigen, die für die letzte der alle fünf Jahre vorzunehmenden Anpassungen der 
Gewichtsanteile nach Artikel 29.3 herangezogen wurden. 

Artikel 49 (ex-Artikel 52) 

Umtausch von auf Währungen der Mitgliedstaaten lautenden Banknoten 

Im Anschluss an die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse nach Artikel 140 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ergreift der EZB-Rat die erforderlichen Maß­
nahmen, um sicherzustellen, dass Banknoten, die auf Währungen mit unwiderruflich festgelegten 
Wechselkursen lauten, von den nationalen Zentralbanken zu ihrer jeweiligen Parität umgetauscht 
werden. 

Artikel 50 (ex-Artikel 53) 

Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen 

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, sind die Artikel 42 
bis 47 anwendbar.
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BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 19. Februar 2004 

zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der Europäischen 
Zentralbank 

(EZB/2004/2) 

(2004/257/EG) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken 
und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 12.3 — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Einziger Artikel 

Die Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank in der geänderten 
Fassung vom 22. April 1999, erneut geändert durch den Beschluss 
EZB/1999/6 vom 7. Oktober 1999 zur Änderung der Geschäftsordnung 
der Europäischen Zentralbank ( 1 ), erhält folgende Fassung, die am 1. 
März 2004 in Kraft tritt. 

GESCHÄFTSORDNUNG DER EUROPÄISCHEN 
ZENTRALBANK 

EINFÜHRUNGSKAPITEL 

▼M2 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

1.1. Diese Geschäftsordnung ergänzt den Vertrag über die Arbeits­
weise der Europäischen Union sowie die Satzung des Europäischen 
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. Unbe­
schadet der Bestimmungen des Artikels 1.2 haben die in dieser Ge­
schäftsordnung verwendeten Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie 
im Vertrag und in der Satzung haben. 

1.2. Die Begriffe „teilnehmender Mitgliedstaat“, „nationale zustän­
dige Behörde“ und „nationale benannte Behörde“ haben die Bedeutung, 
die in der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates zur Übertragung 
besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kredit­
institute auf die Europäische Zentralbank ( 2 ) festgelegt ist. 

▼B 

KAPITEL I 

DER EZB-RAT 

Artikel 2 

Termin und Ort der Sitzungen des EZB-Rates 

2.1. Der EZB-Rat bestimmt seine Sitzungstermine auf Vorschlag des 
Präsidenten. Grundsätzlich trifft sich der EZB-Rat regelmäßig nach 
Maßgabe eines Terminplans, den er rechtzeitig vor Beginn eines jeden 
Kalenderjahres festlegt. 

▼B 
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2.2. Der Präsident beruft eine Sitzung des EZB-Rates ein, wenn 
mindestens drei Mitglieder des EZB-Rates darum ersuchen. 

2.3. Der Präsident kann zudem immer dann Sitzungen des EZB-Ra­
tes einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet. 

2.4. Die Sitzungen des EZB-Rates finden in der Regel in den Räum­
lichkeiten der EZB statt. 

2.5. Sitzungen können auch in Form von Telekonferenzen stattfin­
den, es sei denn, mindestens drei Zentralbankpräsidenten erheben Ein­
wände dagegen. 

Artikel 3 

Teilnahme an Sitzungen des EZB-Rates 

3.1. Sofern nichts Gegenteiliges in dieser Geschäftsordnung bestimmt 
wird, ist die Teilnahme an Sitzungen des EZB-Rates seinen Mitgliedern, 
dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union und einem Mitglied 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorbehalten. 

3.2. Jeder Zentralbankpräsident kann in der Regel von einer Person 
begleitet werden. 

3.3. Bei Verhinderung eines Zentralbankpräsidenten kann dieser un­
beschadet der Bestimmungen des Artikels 4 schriftlich einen Stellver­
treter benennen. Die entsprechende schriftliche Mitteilung muss dem 
Präsidenten rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet werden. 
Der Stellvertreter kann in der Regel von einer Person begleitet werden. 

3.4. Der Präsident ernennt einen Mitarbeiter der EZB zum Sekretär. 
Der Sekretär unterstützt das Direktorium bei der Vorbereitung der Sit­
zungen des EZB-Rates und erstellt die Sitzungsprotokolle des EZB- 
Rates. 

3.5. Der EZB-Rat kann auch andere Personen zu seinen Sitzungen 
einladen, wenn er dies für zweckmäßig hält. 

▼M1 

Artikel 3a 

Rotationssystem 

(1) Wie in Artikel 10.2 erster und zweiter Gedankenstrich der ESZB- 
Satzung festgelegt, werden die Zentralbankpräsidenten Gruppen zu­
geordnet. 

(2) Die Zentralbankpräsidenten werden nach der vereinbarten Praxis 
der EU in den einzelnen Gruppen gemäß einer Liste ihrer nationalen 
Zentralbanken angeordnet, die der alphabetischen Reihenfolge der Be­
zeichnungen der Mitgliedstaaten in den Landessprachen folgt. Die Ro­
tation der Stimmrechte innerhalb der einzelnen Gruppe folgt dieser 
Reihenfolge. Sie beginnt bei einem beliebigen Punkt in der Liste. 

(3) Die Stimmrechte innerhalb jeder Gruppe rotieren jeden Monat, 
beginnend mit dem ersten Tag des ersten Monats der Durchführung des 
Rotationssystems. 

▼B 
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(4) Für die erste Gruppe beträgt die Zahl der in jedem Monatszeit­
raum rotierenden Stimmrechte eins; für die zweite und dritte Gruppe ist 
die Zahl der Stimmrechte gleich der Differenz zwischen der Anzahl der 
der Gruppe zugeordneten Zentralbankpräsidenten und der Anzahl der ihr 
zuerkannten Stimmrechte, minus zwei. 

(5) Wenn die Zusammensetzung der Gruppen im Einklang mit Ar­
tikel 10.2 fünfter Gedankenstrich der ESZB-Satzung angepasst wird, 
folgt die Rotation der Stimmrechte innerhalb jeder Gruppe weiterhin 
der Liste gemäß Absatz 2. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Anzahl der 
Zentralbankpräsidenten 22 erreicht, beginnt die Rotation in der dritten 
Gruppe an einem beliebigen Punkt in der Liste. Der EZB-Rat kann 
beschließen, die Rotationsordnung der zweiten und dritten Gruppe zu 
ändern, um die Situation zu vermeiden, dass bestimmte Zentralbankprä­
sidenten jeweils zu denselben Zeiträumen des Jahres nicht stimmberech­
tigt sind. 

(6) Die EZB veröffentlicht im Vorhinein eine Liste der stimmberech­
tigten Mitglieder des EZB-Rates auf der Website der EZB. 

(7) Der Anteil des Mitgliedstaats einer nationalen Zentralbank in der 
gesamten aggregierten Bilanz der monetären Finanzinstitute wird auf der 
Grundlage des Jahresdurchschnitts monatlicher Durchschnittsdaten des 
aktuellsten Kalenderjahres berechnet, für das Daten erhältlich sind. 
Wenn das aggregierte Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen im Ein­
klang mit Artikel 29.3 der ESZB-Satzung angepasst wird oder ein 
Land Mitgliedstaat wird und seine nationale Zentralbank dem Europäi­
schen System der Zentralbanken beitritt, wird die gesamte aggregierte 
Bilanz der monetären Finanzinstitute der Mitgliedstaaten, die den Euro 
eingeführt haben, auf der Grundlage der Daten des aktuellsten Kalender­
jahres neu berechnet, für das Daten erhältlich sind. 

▼B 

Artikel 4 

Abstimmungsverfahren 

4.1. ►M1 Der EZB-Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder an der Abstimmung teilneh­
men. ◄ Ist der EZB-Rat nicht beschlussfähig, so kann der Präsident 
eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der für die Beschluss­
fähigkeit die Mindestteilnahmequote nicht erforderlich ist. 

4.2. Die Stimmabgabe im EZB-Rat erfolgt auf Aufforderung durch 
den Präsidenten. Der Präsident leitet eine Abstimmung auch auf Antrag 
eines Mitglieds des EZB-Rates ein. 

4.3. Stimmenthaltungen stehen dem Zustandekommen von Beschlüs­
sen des EZB-Rates gemäß Artikel 41.2 der Satzung nicht entgegen. 

4.4. Ist ein Mitglied des EZB-Rates über einen längeren Zeitraum (d. 
h. mehr als einen Monat) an der Stimmabgabe verhindert, so kann es 
einen Stellvertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen. 

▼M1 
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4.5. Ist ein Zentralbankpräsident bei einem Beschluss im Rahmen der 
Artikel 28, 29, 30, 32, 33 oder 51 der Satzung an der Stimmabgabe 
verhindert, so kann sein benannter Stellvertreter gemäß Artikel 10.3 der 
Satzung dessen gewogene Stimme abgeben. 

4.6. Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des EZB-Rates 
kann der Präsident eine geheime Abstimmung veranlassen. Eine ge­
heime Abstimmung findet statt, wenn Mitglieder des EZB-Rates per­
sönlich von einem Vorschlag für einen Beschluss gemäß den Artikeln 
11.1, 11.3 oder 11.4 der Satzung betroffen sind. In solchen Fällen 
nehmen die betroffenen Mitglieder des EZB-Rates nicht an der Abstim­
mung teil. 

4.7. ►M3 Sofern nicht ausdrücklich in Artikel 4.8 vorgesehen, kön­
nen Beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, es sei 
denn, mindestens drei Mitglieder des EZB-Rates erheben Einwände 
dagegen. Ein schriftliches Verfahren setzt voraus i) dass jedem Mitglied 
des EZB-Rates in der Regel mindestens fünf Arbeitstage zur Verfügung 
stehen, um sich mit der Angelegenheit zu befassen, ii) dass jedes Mit­
glied des EZB-Rates (oder der jeweilige, gemäß Artikel 4.4 benannte 
Stellvertreter) ausdrücklich oder stillschweigend persönlich zustimmt 
und iii) dass jeder derartige Beschluss im Protokoll der nächsten Sitzung 
des EZB-Rates festgehalten wird. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren 
werden durch die zum Zeitpunkt der Verabschiedung stimmberechtigten 
Mitglieder des EZB-Rates verabschiedet. ◄ 

▼M3 
4.8. Im Rahmen der Artikel 13g bis 13i können Beschlüsse auch im 
schriftlichen Verfahren gefasst werden, es sei denn, mindestens fünf 
Mitglieder des EZB-Rates erheben Einwände dagegen. Ein schriftliches 
Verfahren setzt voraus, dass jedem Mitglied des EZB-Rates höchstens 
fünf oder, im Fall von Artikel 13h, zwei Arbeitstage zur Verfügung 
stehen, um sich mit der Angelegenheit zu befassen. 

4.9. Bei jedem schriftlichen Verfahren kann ein Mitglied des EZB- 
Rates (oder der jeweilige, gemäß Artikel 4.4 benannte Stellvertreter) 
ausdrücklich eine andere Person bevollmächtigen, sein Votum oder 
seine Anmerkung zum Inhalt zu unterzeichnen, wie es das jeweilige 
Mitglied persönlich genehmigt hat. 

▼B 

Artikel 5 

Organisation der Sitzungen des EZB-Rates 

5.1. Der EZB-Rat genehmigt die Tagesordnung einer jeden Sitzung. 
Dazu erstellt das Direktorium eine vorläufige Tagesordnung, die den 
Mitgliedern des EZB-Rates und anderen zur Teilnahme an der Sitzung 
berechtigten Personen zusammen mit den dazugehörigen Unterlagen 
mindestens acht Tage vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet wird, wobei 
Notfälle, in denen das Direktorium den Umständen entsprechend ver­
fährt, ausgenommen sind. Der EZB-Rat kann auf Vorschlag des Prä­
sidenten oder eines anderen Mitglieds des EZB-Rates beschließen, 
Punkte von der vorläufigen Tagesordnung abzusetzen oder zusätzliche 
Punkte aufzunehmen. ►M1 Ein Tagesordnungspunkt wird auf Antrag 
von mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern des EZB-Rates ab­
gesetzt, wenn die dazugehörigen Unterlagen den Mitgliedern des EZB- 
Rates nicht rechtzeitig zugegangen sind. ◄ 

▼B 
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5.2. ►M1 Das Protokoll der Aussprachen des EZB-Rates wird von 
den Mitgliedern des EZB-Rates, die bei der Sitzung stimmberechtigt 
waren, zu der das Protokoll gehört, bei der nächsten Sitzung (oder 
erforderlichenfalls früher im schriftlichen Verfahren) genehmigt und 
vom Präsidenten unterzeichnet. ◄ 

5.3. ►C1 Der EZB-Rat kann interne Regelungen über die Be­
schlussfassung in Notfällen treffen. ◄ 

▼M2 

Artikel 5a 

Verhaltenskodex für die Mitglieder des EZB-Rates 

5a.1. Der EZB-Rat erlässt einen Verhaltenskodex als Richtschnur für 
seine Mitglieder und aktualisiert diesen; der Kodex wird auf der Web­
site der EZB veröffentlicht. 

5a.2. Jeder Zentralbankpräsident stellt sicher, dass die ihn begleiten­
den Personen im Sinne von Artikel 3.2 und seine Stellvertreter im Sinne 
von Artikel 3.3 vor der Teilnahme an den Sitzungen des EZB-Rates 
eine Erklärung unterzeichnen, mit der sie sich zur Beachtung des Ver­
haltenskodex verpflichten. 

▼B 

KAPITEL II 

DAS DIREKTORIUM 

Artikel 6 

Termin und Ort der Sitzungen des Direktoriums 

6.1. Die Sitzungstermine werden vom Direktorium auf Vorschlag des 
Präsidenten bestimmt. 

6.2. Der Präsident kann zudem immer dann Sitzungen des Direkto­
riums einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet. 

Artikel 7 

Abstimmungsverfahren 

7.1. Das Direktorium ist gemäß Artikel 11.5 der Satzung beschluss­
fähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder an der Abstim­
mung teilnehmen. Ist das Direktorium nicht beschlussfähig, so kann der 
Präsident eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der für die Be­
schlussfähigkeit die Mindestteilnahmequote nicht erforderlich ist. 

7.2. Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren gefasst wer­
den, es sei denn, mindestens zwei Mitglieder des Direktoriums erheben 
Einwände dagegen. 

7.3. Mitglieder des Direktoriums, die persönlich von einem anstehen­
den Beschluss gemäß den Artikeln 11.1, 11.3 oder 11.4 der Satzung 
betroffen sind, nehmen nicht an der Abstimmung teil. 

▼B 
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Artikel 8 

Organisation der Sitzungen des Direktoriums 

Das Direktorium entscheidet über die Organisation seiner Sitzungen. 

KAPITEL III 

ORGANISATION DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

▼M2 

Artikel 9 

Eurosystem/Ausschüsse des ESZB 

9.1. Der EZB-Rat setzt Ausschüsse ein und löst Ausschüsse auf. Die 
Ausschüsse unterstützen die Arbeiten der Beschlussorgane der EZB, 
und ihre Berichterstattung an den EZB-Rat erfolgt über das Direktorium. 

9.2. In politischen Fragen, die die Aufsicht über Kreditinstitute be­
treffen, erstatten die Ausschüsse, die die Arbeiten der EZB im Zusam­
menhang mit den der EZB durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
übertragenen Aufgaben unterstützen, dem Aufsichtsgremium und gege­
benenfalls dem EZB-Rat Bericht. Das Aufsichtsgremium beauftragt im 
Einklang mit seinen eigenen Verfahren den stellvertretenden Vorsitzen­
den, dem EZB-Rat über das Direktorium über alle diese Tätigkeiten 
Bericht zu erstatten. 

9.3. Ausschüsse bestehen aus jeweils bis zu zwei Mitarbeitern der 
NZBen des Eurosystems und der EZB, die vom jeweiligen Zentralbank­
präsidenten bzw. vom Direktorium ernannt werden. 

9.4. Soweit die Ausschüsse die Arbeiten der Beschlussorgane der 
EZB bei der Wahrnehmung der der EZB durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben unterstützen, gehören ihnen ein 
Mitglied der Zentralbank und ein Mitglied der nationalen zuständigen 
Behörde jedes teilnehmenden Mitgliedstaats an, das jeweils in Fällen, in 
denen die nationale zuständige Behörde keine Zentralbank ist, von dem 
betreffenden Zentralbankpräsidenten in Absprache mit der betreffenden 
nationalen zuständigen Behörde ernannt wird. 

9.5. Der EZB-Rat legt die Aufgaben der Ausschüsse fest und ernennt 
deren Vorsitzende. In der Regel wird der Vorsitz von einem Mitarbeiter 
der EZB übernommen. Sowohl der EZB-Rat als auch das Direktorium 
haben das Recht, Ausschüsse mit der Untersuchung bestimmter The­
menbereiche zu beauftragen. Die EZB übernimmt die Sekretariatsaufga­
ben der Ausschüsse. 

9.6. Jede nationale Zentralbank, die nicht dem Eurosystem angehört, 
kann ebenfalls bis zu zwei Mitarbeiter benennen, die an den Sitzungen 
eines Ausschusses teilnehmen, wenn Angelegenheiten beraten werden, 
die in den Zuständigkeitsbereich des Erweiterten Rates fallen, oder 
wenn der Vorsitzende eines Ausschusses und das Direktorium dies für 
angebracht halten. 

9.7. Vertreter anderer Organe und Einrichtungen der Union sowie 
sonstige dritte Personen können auch zur Teilnahme an den Sitzungen 
eines Ausschusses eingeladen werden, wenn der betreffende Vorsitzende 
eines Ausschusses und das Direktorium dies für angebracht halten. 
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Artikel 9a 

Der EZB-Rat kann beschließen, Ad-hoc-Ausschüsse für spezielle Bera­
tungsaufgaben einzusetzen. 

▼M2 

Artikel 9b 

Prüfungsausschuss 

Zur Stärkung der bereits vorhandenen internen und externen Kontroll­
instanzen und zur Verbesserung der Corporate Governance der EZB und 
des Eurosystems setzt der EZB-Rat einen Prüfungsausschuss ein und 
legt dessen Auftrag und Zusammensetzung fest. 

▼B 

Artikel 10 

Interne Organisationsstruktur 

10.1. Das Direktorium beschließt nach Anhörung des EZB-Rates 
über die Anzahl, Bezeichnung und Zuständigkeitsbereiche der einzelnen 
Arbeitseinheiten der EZB. Dieser Beschluss wird veröffentlicht. 

10.2. Sämtliche Arbeitseinheiten der EZB werden vom Direktorium 
geführt und geleitet. Das Direktorium beschließt darüber, wie die Zu­
ständigkeiten im Hinblick auf die einzelnen Arbeitseinheiten der EZB 
unter seinen Mitgliedern aufgeteilt werden, und teilt dies dem EZB-Rat, 
dem Erweiterten Rat und den Mitarbeitern der EZB mit. Solche Be­
schlüsse können nur in Anwesenheit aller Mitglieder des Direktoriums 
und nicht gegen die Stimme des Präsidenten getroffen werden. 

Artikel 11 

Mitarbeiter der EZB 

11.1. Jeder Mitarbeiter der EZB wird über seine Position innerhalb 
der Organisationsstruktur der EZB, seine Berichtspflichten gegenüber 
Vorgesetzten und seinen Aufgabenbereich unterrichtet. 

11.2. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 36 und 47 der 
Satzung erlässt das Direktorium Organisationsvorschriften (nachfolgend 
als „Rundverfügungen“ bezeichnet), die für die Mitarbeiter der EZB 
verbindlich sind. 

▼M2 
11.3. Das Direktorium erlässt einen Verhaltenskodex als Richtschnur 
für seine Mitglieder und die Mitarbeiter der EZB und aktualisiert diesen; 
der Kodex wird auf der Website der EZB veröffentlicht. 

▼B 

KAPITEL IV 

MITWIRKUNG DES ERWEITERTEN RATES AN DEN AUFGABEN 
DES EUROPÄISCHEN SYSTEMS DER ZENTRALBANKEN 

Artikel 12 

Beziehungen zwischen dem EZB-Rat und dem Erweiterten Rat 

12.1. Der Erweiterte Rat erhält die Gelegenheit zur Äußerung, ehe 
der EZB-Rat über Folgendes entscheidet: 

— Stellungnahmen gemäß den Artikeln 4 und 25.1 der Satzung, 

▼B 

2004D0002 — DE — 12.02.2015 — 003.002 — 8

Institutionelle Vorschriften Juni 2015 31



 

— Empfehlungen der EZB gemäß Artikel 42 der Satzung, die den 
Bereich der Statistik betreffen, 

— den Jahresbericht, 

— die Regeln zur Standardisierung der Rechnungslegungsvorschriften 
und der Meldung der Geschäfte, 

— die Maßnahmen zur Anwendung des Artikels 29 der Satzung, 

— die Beschäftigungsbedingungen für das Personal der EZB, 

— eine Stellungnahme der EZB, entweder gemäß Artikel 123 Absatz 5 
des Vertrags oder im Hinblick auf Rechtsakte der Gemeinschaft bei 
Aufhebung einer Ausnahmeregelung, im Rahmen der Vorarbeiten 
für die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse. 

12.2. In allen Fällen, in denen der Erweiterte Rat gemäß dem ersten 
Absatz dieses Artikels um Äußerung ersucht wird, muss diese innerhalb 
einer angemessenen Frist abgegeben werden, die mindestens zehn Ar­
beitstage beträgt. Bei Dringlichkeit, die im Ersuchen um Stellungnahme 
begründet werden muss, kann die Frist auf fünf Arbeitstage verkürzt 
werden. Der Präsident kann beschließen, das schriftliche Verfahren zu 
verwenden. 

12.3. Der Präsident unterrichtet den Erweiterten Rat gemäß Arti­
kel 47.4 der Satzung über die Beschlüsse des EZB-Rates. 

Artikel 13 

Beziehungen zwischen dem Direktorium und dem Erweiterten Rat 

13.1. Der Erweiterte Rat erhält die Gelegenheit zur Äußerung, ehe 
das Direktorium 

— Rechtsakte des EZB-Rates umsetzt, bei denen die Mitwirkung des 
Erweiterten Rates gemäß vorstehendem Artikel 12.1 erforderlich ist, 

— aufgrund der ihm gemäß Artikel 12.1 der Satzung vom EZB-Rat 
übertragenen Befugnisse Rechtsakte verabschiedet, bei denen die 
Mitwirkung des Erweiterten Rates gemäß Artikel 12.1 dieser Ge­
schäftsordnung erforderlich ist. 

13.2. In allen Fällen, in denen der Erweiterte Rat gemäß dem ersten 
Absatz dieses Artikels um Äußerung ersucht wird, muss diese innerhalb 
einer angemessenen Frist abgegeben werden, die mindestens zehn Ar­
beitstage beträgt. Bei Dringlichkeit, die im Ersuchen um Stellungnahme 
begründet werden muss, kann die Frist auf fünf Arbeitstage verkürzt 
werden. Der Präsident kann beschließen, das schriftliche Verfahren zu 
verwenden. 

▼M2 

KAPITEL IVa 

AUFSICHTSAUFGABEN 

Artikel 13a 

Aufsichtsgremium 

Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 führt 
ein als internes Organ der EZB eingerichtetes Aufsichtsgremium die 
Planung und Ausführung der der EZB im Zusammenhang mit der Auf­
sicht über Kreditinstitute übertragenen Aufgaben (im Folgenden „Auf­
sichtsaufgaben“) uneingeschränkt durch. Die Aufgaben des Aufsichts­
gremiums lassen die Zuständigkeiten der EZB-Beschlussorgane unbe­
rührt. 
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Artikel 13b 

Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums 

13b.1. Das Aufsichtsgremium setzt sich aus einem Vorsitzenden, ei­
nem stellvertretenden Vorsitzenden, vier Vertretern der EZB und jeweils 
einem Vertreter der in den einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaaten 
verantwortlichen nationalen zuständigen Behörden zusammen. Alle Mit­
glieder des Aufsichtsgremiums handeln im Interesse der Union als Gan­
zes. 

13b.2. Handelt es sich bei der nationalen zuständigen Behörde eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats nicht um eine Zentralbank, so kann das 
betreffende Mitglied des Aufsichtsgremiums einen Vertreter der Zentral­
bank des Mitgliedstaats mitbringen. Für die Zwecke des Abstimmungs­
verfahrens gelten die Vertreter eines Mitgliedstaats als ein einziges Mit­
glied. 

13b.3. Nach Anhörung des Aufsichtsgremiums beschließt der EZB- 
Rat einen Vorschlag für die Ernennung des Vorsitzenden und des stell­
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums, der dem Europäi­
schen Parlament zur Billigung übermittelt wird. 

13b.4. Die Beschäftigungsbedingungen des Vorsitzenden des Auf­
sichtsgremiums, insbesondere Gehalts-, Renten- und sonstige Sozialleis­
tungsansprüche, sind Gegenstand eines Vertrags mit der EZB und wer­
den vom EZB-Rat festgelegt. 

13b.5. Die Amtszeit des stellvertretenden Vorsitzenden des Auf­
sichtsgremiums beträgt fünf Jahre und ist nicht verlängerbar. Sie darf 
sein Mandat als Mitglied des Direktoriums nicht überdauern. 

13b.6. Auf Vorschlag des Direktoriums ernennt der EZB-Rat vier 
Vertreter der EZB zu Mitgliedern des Aufsichtsgremiums, die keine 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der geldpolitischen stehenden 
Funktion Aufgaben wahrnehmen. 

Artikel 13c 

Abstimmungsverfahren nach Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2013 

Für die Annahme von Beschlussentwürfen nach Artikel 26 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 gilt folgende Regelung, die auf Arti­
kel 16 des Vertrags über die Europäische Union, Artikel 238 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und auf 
dem Protokoll (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen beruht: 

i) Bis zum 31. Oktober 2014 gelten Beschlüsse als angenommen, 
wenn mindestens 50 % der Mitglieder des Aufsichtsgremiums, die 
mindestens 74 % der Gesamtzahl der gewogenen Stimmen und 
62 % der Gesamtbevölkerung repräsentieren, für die Annahme stim­
men. 

ii) Ab dem 1. November 2014 gelten Beschlüsse als angenommen, 
wenn mindestens 55 % der Mitglieder des Aufsichtsgremiums, die 
mindestens 65 % der Gesamtbevölkerung repräsentieren, für die 
Annahme stimmen. Eine Sperrminorität muss wenigstens die Min­
destanzahl der Mitglieder des Aufsichtsgremiums, die 35 % der 
Gesamtbevölkerung repräsentieren, plus ein Mitglied umfassen; an­
dernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht. 
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iii) In dem Zeitraum von 1. November 2014 bis 31. März 2017 gelten 
auf Antrag eines Vertreters einer nationalen zuständigen Behörde 
oder auf Antrag eines Vertreters der EZB im Aufsichtsgremium 
Beschlüsse als angenommen, wenn mindestens 50 % der Mitglieder 
des Aufsichtsgremiums, die mindestens 74 % der Gesamtzahl der 
gewogenen Stimmen und 62 % der Gesamtbevölkerung repräsentie­
ren, für die Annahme stimmen. 

iv) Jeder der vier vom EZB-Rat benannten Vertreter der EZB hat eine 
Stimme, deren Gewicht dem nach der im Anhang festgelegten Me­
thode berechneten Median der gewogenen Stimmen der Vertreter 
der nationalen zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitglied­
staaten entspricht. 

v) Die Stimmen des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzen­
den werden mit null gewichtet und lediglich zur Bestimmung der 
Mehrheit der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsgremiums gezählt. 

Artikel 13d 

Verfahrensordnung des Aufsichtsgremiums 

Das Aufsichtsgremium legt in Abstimmung mit dem EZB-Rat seine 
Verfahrensordnung fest. Die Verfahrensordnung stellt die Gleichbehand­
lung aller teilnehmenden Mitgliedstaaten sicher. 

Artikel 13e 

Verhaltenskodex für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums 

13e.1. Das Aufsichtsgremium erlässt einen Verhaltenskodex als 
Richtschnur für seine Mitglieder und aktualisiert diesen; der Kodex 
wird auf der Website der EZB veröffentlicht. 

13e.2. Jedes Mitglied stellt sicher, dass Begleiter, Stellvertreter und 
die Vertreter seiner nationalen Zentralbank, wenn es sich bei der na­
tionalen zuständigen Behörde nicht um die Zentralbank handelt, vor der 
Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsgremiums eine Erklärung 
unterzeichnen, mit der sie sich zur Beachtung des Verhaltenskodex ver­
pflichten. 

Artikel 13f 

Sitzungen des Aufsichtsgremiums 

Die Sitzungen des Aufsichtsgremiums finden in der Regel in den Räum­
lichkeiten der EZB statt. Die Sitzungsprotokolle des Aufsichtsgremiums 
werden unmittelbar nach ihrer Genehmigung dem EZB-Rat zur Infor­
mation zur Verfügung gestellt. 
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Artikel 13g 

Annahme von Beschlüssen zur Wahrnehmung der in Artikel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genannten Aufgaben 

13g.1. Das Aufsichtsgremium schlägt dem EZB-Rat zur Wahrneh­
mung der in Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genannten 
Aufgaben fertige Beschlussentwürfe mit Erläuterungen vor, in denen die 
Grundlagen und die wesentlichen Gründe für den Beschlussentwurf dar­
gestellt sind. Die Beschlussentwürfe werden gleichzeitig den nationalen 
zuständigen Behörden der betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaaten 
unter Angabe der vom EZB-Rat gemäß Artikel 13g.2 festgelegten Frist 
übermittelt. 

13g.2. Ein Beschlussentwurf im Sinne von Artikel 13g.1 gilt als 
angenommen, wenn der EZB-Rat nicht innerhalb einer Frist von höchs­
tens zehn Arbeitstagen widerspricht. In Ausnahmesituationen legt das 
Aufsichtsgremium eine angemessene Frist fest, die jedoch 48 Stunden 
nicht überschreiten darf. Ein vom EZB-Rat gegebenenfalls erhobener 
Widerspruch ist schriftlich zu begründen. Der Beschluss wird dem Auf­
sichtsgremium und den nationalen zuständigen Behörden der betroffe­
nen Mitgliedstaaten übermittelt. 

13g.3. Stimmt ein teilnehmender Mitgliedstaat, der nicht dem Euro- 
Währungsgebiet angehört, einem Beschussentwurf des Aufsichtsgre­
miums nicht zu, teilt er dies der EZB in einer begründeten Stellung­
nahme innerhalb von fünf Arbeitstagen, nachdem ihm der Beschlussent­
wurf gemäß Artikel 13g.1 übermittelt worden ist, mit. Der Präsident der 
EZB übermittelt diese begründete Stellungnahme unverzüglich dem 
EZB-Rat und dem Aufsichtsgremium. Der EZB-Rat berücksichtigt in 
vollem Umfang die Gründe, die das Aufsichtsgremium in einer Beur­
teilung anführt, und erlässt in der Sache innerhalb von fünf Arbeits­
tagen, nachdem er von der begründeten Stellungnahme unterrichtet wor­
den ist, einen Beschluss. Der Beschluss wird dem Aufsichtsgremium 
und der zuständigen nationalen Behörde des betroffenen Mitgliedstaats 
mit einer schriftlichen Erläuterung übermittelt. 

13g.4. Stimmt ein teilnehmender Mitgliedstaat, der nicht dem Euro- 
Währungsgebiet angehört, einem Widerspruch des EZB-Rates gegen 
einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums nicht zu, teilt er dies 
der EZB in einer begründeten Stellungnahme innerhalb von fünf Ar­
beitstagen, nachdem ihm der Widerspruch gemäß 13g.2 übermittelt wor­
den ist, mit. Der Präsident der EZB übermittelt diese begründete Stel­
lungnahme unverzüglich dem EZB-Rat und dem Aufsichtsgremium. Der 
EZB-Rat äußert sich innerhalb einer Frist von 30 Tagen zu der begrün­
deten Stellungnahme des Mitgliedstaats, wobei er seinen Widerspruch 
unter Angabe von Gründen entweder bestätigt oder zurücknimmt. Der 
Beschluss über die Bestätigung oder die Zurücknahme des Wider­
spruchs wird der nationalen zuständigen Behörde des betreffenden Mit­
gliedstaats übermittelt. Nimmt der EZB-Rat seinen Widerspruch zurück, 
gilt der Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums als am Tag der Zu­
rücknahme des Widerspruchs angenommen. 

Artikel 13h 

Annahme von Beschlüssen zur Wahrnehmung der in Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genannten Aufgaben 

13h.1. Teilt eine nationale zuständige Behörde oder eine nationale 
benannte Behörde der EZB ihre Absicht mit, Anforderungen für Kapi­
talpuffer oder sonstige Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken 
oder makroprudenziellen Risiken nach Artikel 5 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 1024/2013 festzulegen, wird diese Mitteilung nach Ein­
gang beim Sekretär des Aufsichtsgremiums unverzüglich dem EZB-Rat 
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und dem Aufsichtsgremium übermittelt. Auf Vorschlag des Aufsichts­
gremiums zu dem Vorhaben, der auf der Initiative des zuständigen 
Ausschusses oder der zuständigen internen Instanzen beruht und deren 
Stellungnahmen Rechnung trägt, erlässt der EZB-Rat innerhalb von drei 
Arbeitstagen einen Beschluss in der Sache. Widerspricht der EZB-Rat 
der mitgeteilten Maßnahme, erläutert er der betreffenden nationalen zu­
ständigen Behörde oder nationalen benannten Behörde innerhalb von 
fünf Arbeitstagen nach der an die EZB erfolgten Mitteilung schriftlich 
seine Gründe hierfür. 

13h.2. Beabsichtigt der EZB-Rat auf Vorschlag des Aufsichtsgre­
miums zu diesem Vorhaben, der der auf der Initiative des zuständigen 
Ausschusses oder der zuständigen internen Instanzen beruht und deren 
Stellungnahmen Rechnung trägt, strengere Anforderungen für Kapital­
puffer oder striktere Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken 
oder makroprudenziellen Risiken nach Artikel 5 Absatz 2 der Verord­
nung (EU) Nr. 1024/2013 festzulegen, teilt er dies der betreffenden 
nationalen zuständigen Behörde oder nationalen benannten Behörde 
mindestens zehn Arbeitstage, bevor er einen solchen Beschluss erlässt, 
mit. Teilt die betreffende nationale zuständige Behörde oder nationale 
benannte Behörde der EZB innerhalb von fünf Arbeitstagen, nachdem 
ihr die Absicht mitgeteilt worden ist, in einer begründeten Stellung­
nahme schriftlich mit, dass sie Einwände erhebt, übermittelt der Sekretär 
des Aufsichtsgremiums nach Eingang dieser Mitteilung die Einwände 
unverzüglich dem EZB-Rat und dem Aufsichtsgremium. Der EZB-Rat 
erlässt in der Sache auf der Grundlage des Vorschlag des Aufsichts­
gremiums zu dem Vorhaben, der auf der Initiative des zuständigen 
Ausschusses oder der zuständigen internen Instanzen beruht und deren 
Stellungnahmen Rechnung trägt, einen Beschluss. Der Beschluss wird 
der betreffenden nationalen zuständigen Behörde oder nationalen be­
nannten Behörde übermittelt. 

13h.3. Der EZB-Rat ist berechtigt, Vorschläge des Aufsichtsgre­
miums im Sinne der Artikel 13h.1 und Artikel 13h.2 anzunehmen, 
ihnen zu widersprechen oder sie zu ändern. Der EZB-Rat ist ferner 
berechtigt, das Aufsichtsgremium um Einreichung eines Vorschlags 
im Sinne der Artikel 13h.1 und Artikel 13h.2 oder um Durchführung 
einer besonderen Prüfung zu ersuchen. Reicht das Aufsichtsgremium auf 
ein solches Ersuchen hin keinen Vorschlag ein, kann der EZB-Rat zu 
dem Vorhaben unter Berücksichtigung der Stellungnahmen des zustän­
digen Ausschusses oder der zuständigen internen Instanzen einen Be­
schluss erlassen, ohne dass ein Vorschlag des Aufsichtsgremiums vor­
liegt. 

Artikel 13i 

Annahme von Beschlüssen nach Artikel 14 Absätze 2 bis 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 

Teilt eine nationale zuständige Behörde der EZB ihren Beschlussent­
wurf nach Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 mit, 
übermittelt das Aufsichtsgremium dem EZB-Rat innerhalb von fünf 
Arbeitstagen den Beschlussentwurf und eine eigene Beurteilung. Der 
Beschlussentwurf gilt als angenommen, wenn der EZB-Rat nicht inner­
halb eines Zeitraums von höchstens zehn Arbeitstagen, der in hinrei­
chend begründeten Fällen einmal um den gleichen Zeitraum verlängert 
werden kann, widerspricht. 

▼M2 

2004D0002 — DE — 12.02.2015 — 003.002 — 13

Institutionelle Vorschriften Juni 2015 36



 

Artikel 13j 

Allgemeines Rahmenwerk nach Artikel 6 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2013 

Der EZB-Rat erlässt in Abstimmung mit den nationalen zuständigen 
Behörden und auf der Grundlage eines Vorschlags des Aufsichtsgre­
miums außerhalb des Anwendungsbereichs des Verfahrens der implizi­
ten Zustimmung Beschlüsse in Bezug auf die Einrichtung des allgemei­
nen Rahmenwerks zur Gestaltung der praktischen Modalitäten für die 
Durchführung von Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013. 

Artikel 13k 

Trennung von geldpolitischen Aufgaben und Aufsichtsaufgaben 

13k.1. Die EZB nimmt die ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 
1024/2013 übertragenen Aufgaben unbeschadet und getrennt von ihren 
Aufgaben im Bereich der Geldpolitik und von sonstigen Aufgaben 
wahr. 

13k.2. Die EZB trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um eine Tren­
nung der geldpolitischen Funktion von der Aufsichtsfunktion zu ge­
währleisten. 

13k.3. Die Trennung der geldpolitischen Funktion von der Aufsichts­
funktion schließt nicht aus, dass zwischen diesen beiden funktionellen 
Bereichen der zur Erfüllung der EZB- und der ESZB-Aufgaben notwen­
dige Informationsaustausch stattfindet. 

Artikel 13l 

Organisation der die Aufsichtsaufgaben betreffenden Sitzungen des 
EZB-Rates 

13l.1. Die die Aufsichtsaufgaben betreffenden Sitzungen des EZB- 
Rates finden getrennt von den regelmäßigen Sitzungen des EZB-Rates 
und mit jeweils eigener Tagesordnung statt. 

13l.2. Auf Vorschlag des Aufsichtsgremiums erstellt das Direktorium 
eine vorläufige Tagesordnung und leitet sie den Mitgliedern des EZB- 
Rates und anderen zur Teilnahme an der Sitzung berechtigten Personen 
zusammen mit den vom Aufsichtsgremium erstellten relevanten Unter­
lagen mindestens acht Tage vor der jeweiligen Sitzung zu. Dies gilt 
nicht für Notfälle, in denen das Direktorium den Umständen entspre­
chend verfährt. 

13l.3. Bevor der EZB-Rat Einwände gegen einen Beschlussentwurf 
des Aufsichtsgremiums erhebt, der an die nationalen zuständigen Be­
hörden gerichtet ist und Kreditinstitute betrifft, die in teilnehmenden 
Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets niedergelassen 
sind, konsultiert er die Präsidenten der nicht dem Eurosystem angehö­
renden nationalen Zentralbanken der teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
Das Gleiche gilt in Fällen, in denen die betreffende nationale zuständige 
Behörde dem EZB-Rat in einer begründeten Stellungnahme mitteilt, 
dass sie einem Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums nicht zu­
stimmt. 

▼M2 

2004D0002 — DE — 12.02.2015 — 003.002 — 14

Institutionelle Vorschriften Juni 2015 37



 

13l.4. Soweit in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, finden 
die allgemeinen Bestimmungen des Kapitels I über die Sitzungen des 
EZB-Rates auch auf die die Aufsichtaufgaben betreffenden Sitzungen 
des EZB-Rates Anwendung. 

Artikel 13m 

Interne Organisationsstruktur für Aufsichtsaufgaben 

13m.1. Die Zuständigkeit des Direktoriums für die interne Organisa­
tionsstruktur und die Mitarbeiter der EZB umfasst die Aufsichtsaufga­
ben. Das Direktorium konsultiert den Vorsitzenden und den stellvertre­
tenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums im Bezug auf die interne 
Organisationsstruktur. Die Artikel 10 und 11 gelten entsprechend. 

13m.2. Das Aufsichtsgremium kann im Einvernehmen mit dem Di­
rektorium vorläufige nachgeordnete Strukturen wie etwa Arbeitsgruppen 
oder Taskforces einrichten und auflösen. Diese unterstützen die mit den 
Aufsichtsaufgaben in Zusammenhang stehenden Arbeiten und erstatten 
dem Aufsichtsgremium Bericht. 

13m.3. Der Präsident der EZB ernennt nach Absprache mit dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums einen Mitarbeiter der EZB zum 
Sekretär des Aufsichtsgremiums und des Lenkungsausschusses. Der Se­
kretär unterstützt den Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit den 
stellvertretenden Vorsitzenden bei der Vorbereitung der Sitzungen des 
Aufsichtsgremiums und ist für die Erstellung der Protokolle dieser Sit­
zungen verantwortlich. 

13m.4. Der Sekretär setzt sich mit dem Sekretär des EZB-Rates hin­
sichtlich der Vorbereitung der die Aufsichtsaufgaben betreffenden Sit­
zungen des EZB-Rates in Verbindung und ist für die Erstellung der 
Protokolle dieser Sitzungen verantwortlich. 

Artikel 13n 

Bericht nach Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2013 

Auf Vorschlag des Aufsichtsgremiums, der über das Direktorium zuge­
leitet wird, beschließt der EZB-Rat die jährlichen Berichte, die nach 
Maßgabe von Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
an das Europäische Parlament, den Rat, die Kommission und die Euro- 
Gruppe gerichtet sind. 

Artikel 13o 

Vertreter der EZB bei der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

13o.1. Auf Vorschlag des Aufsichtsgremiums nimmt der Präsident 
der EZB die Ernennung und Abberufung des nach Artikel 40 Absatz 
1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (  ) vorgesehenen Vertreters 
der EZB im Rat der Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
vor. 

▼M2 
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13o.2. Der Präsident ernennt den begleitenden zweiten Vertreter mit 
Kenntnissen in Zentralbankfragen im Rat der Aufseher der Europäi­
schen Bankenaufsichtsbehörde. 

▼B 

KAPITEL V 

SPEZIELLE VERFAHRENSTECHNISCHE BESTIMMUNGEN 

Artikel 14 

Übertragung von Befugnissen 

14.1. Die Übertragung von Befugnissen des EZB-Rates auf das Di­
rektorium gemäß Artikel 12.1 Absatz 2 letzter Satz der Satzung wird 
den Beteiligten mitgeteilt oder gegebenenfalls veröffentlicht, wenn auf­
grund der Übertragung von Befugnissen gefasste Beschlüsse rechtliche 
Auswirkungen auf Dritte haben. Der EZB-Rat wird unverzüglich über 
jeden aufgrund der Übertragung von Befugnissen verabschiedeten 
Rechtsakt unterrichtet. 

14.2. Das Verzeichnis der Zeichnungsberechtigten der EZB, das nach 
Maßgabe von Beschlüssen gemäß Artikel 39 der Satzung erstellt wird, 
wird daran interessierten Dritten zugeleitet. 

Artikel 15 

Verfahren zur Erstellung des Haushalts 

▼M2 
15.1. Vor dem Ende eines jeden Geschäftsjahres beschließt der EZB- 
Rat den Haushalt der EZB für das nächste Geschäftsjahr auf der Grund­
lage eines Vorschlags, der vom Direktorium nach den vom EZB-Rat 
festgelegten Grundsätzen erstellt wird. Die Ausgaben für die Aufsichts­
aufgaben werden im Haushalt getrennt ausgewiesen und mit dem Vor­
sitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums 
abgestimmt. 

▼B 
15.2. Zur Unterstützung in Fragen des Haushalts der EZB setzt der 
EZB-Rat einen Haushaltsausschuss ein und bestimmt dessen Auftrag 
und Zusammensetzung. 

Artikel 16 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

16.1. Der EZB-Rat verabschiedet den gemäß Artikel 15.3 der Sat­
zung erforderlichen Jahresbericht. 

16.2. Die Zuständigkeit für die Verabschiedung und Veröffentlichung 
der vierteljährlichen Berichte gemäß Artikel 15.1, des konsolidierten 
Wochenausweises gemäß Artikel 15.2 und der konsolidierten Bilanz 
gemäß Artikel 26.3 der Satzung sowie anderer Berichte wird auf das 
Direktorium übertragen. 

16.3. Das Direktorium erstellt den Jahresabschluss der EZB unter 
Beachtung der vom EZB-Rat festgelegten Grundsätze innerhalb des 
ersten Monats des jeweils nachfolgenden Geschäftsjahres. Dieser wird 
den externen Rechnungsprüfern vorgelegt. 

▼M2 

2004D0002 — DE — 12.02.2015 — 003.002 — 16

Institutionelle Vorschriften Juni 2015 39



 

16.4. Der EZB-Rat verabschiedet den Jahresabschluss der EZB inner­
halb des ersten Quartals des jeweiligen Folgejahres. Der Bericht der 
externen Rechnungsprüfer wird dem EZB-Rat vor dieser Verabschie­
dung vorgelegt. 

Artikel 17 

Rechtsinstrumente der EZB 

17.1. Verordnungen der EZB werden vom EZB-Rat verabschiedet 
und in seinem Auftrag vom Präsidenten unterzeichnet. 

17.2. Leitlinien der EZB werden vom EZB-Rat in einer der Amts­
sprachen der Europäischen Gemeinschaften verabschiedet und bekannt 
gegeben sowie im Auftrag des EZB-Rates vom Präsidenten unterzeich­
net. Sie müssen mit Gründen versehen werden. Die Bekanntgabe an die 
nationalen Zentralbanken kann in Form eines Telefax, einer elektro­
nischen Nachricht, eines Fernschreibens oder in Papierform erfolgen. 
Jede Leitlinie der EZB, die amtlich veröffentlicht werden soll, wird in 
die Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften übersetzt. 

17.3. Der EZB-Rat kann seine normativen Befugnisse zum Zweck 
der Umsetzung seiner Verordnungen und Leitlinien auf das Direktorium 
übertragen. In der jeweiligen Verordnung oder Leitlinie müssen die 
umzusetzenden Maßnahmen im Einzelnen dargelegt sowie die Grenzen 
und der Umfang der übertragenen Befugnisse angegeben werden. 

17.4. Entscheidungen und Empfehlungen der EZB werden je nach 
Zuständigkeitsbereich vom EZB-Rat oder vom Direktorium verabschie­
det und vom Präsidenten unterzeichnet. Entscheidungen der EZB über 
die Verhängung von Sanktionen gegen Dritte werden vom Präsidenten, 
dem Vizepräsidenten oder zwei anderen Mitgliedern des Direktoriums 
unterzeichnet. Die Entscheidungen und Empfehlungen der EZB müssen 
mit Gründen versehen werden. Empfehlungen zu ergänzenden Rechts­
vorschriften der Gemeinschaft gemäß Artikel 42 der Satzung werden 
vom EZB-Rat verabschiedet. 

▼M2 
▼C2 

17.5. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 43 Absatz 2 und 
Artikel 46.1 erster Gedankenstrich der Satzung werden Stellungnahmen 
der EZB vom EZB-Rat verabschiedet. Unter außergewöhnlichen Um­
ständen und sofern sich nicht mindestens drei Zentralbankpräsidenten 
dafür aussprechen, die Zuständigkeit für die Verabschiedung bestimmter 
Stellungnahmen beim EZB-Rat zu belassen, können Stellungnahmen der 
EZB jedoch vom Direktorium verabschiedet werden, und zwar nach 
Maßgabe der Anmerkungen des EZB-Rates und unter Beachtung der 
Mitwirkungsrechte des Erweiterten Rates. Das Direktorium ist befugt, 
die endgültige Fassung von Stellungnahmen der EZB zu besonders 
technischen Fragen zu erstellen sowie faktische Änderungen oder Be­
richtigungen aufzunehmen. Stellungnahmen der EZB werden vom Prä­
sidenten unterzeichnet. Bei Stellungnahmen der EZB, die hinsichtlich 
der Aufsicht über die Kreditinstitute verabschiedet werden sollen, kann 
der EZB-Rat das Aufsichtsgremium konsultieren. 

▼B 
17.6. Weisungen der EZB werden vom Direktorium in einer der 
Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften erteilt und bekannt 
gegeben sowie im Auftrag des Direktoriums vom Präsidenten oder 
von zwei Mitgliedern des Direktoriums unterzeichnet. Die Bekanntgabe 
an die nationalen Zentralbanken kann in Form eines Telefax, einer 
elektronischen Nachricht, eines Fernschreibens oder in Papierform er­
folgen. Jede Weisung der EZB, die amtlich veröffentlicht werden soll, 
wird in die Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften übersetzt. 

▼B 
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17.7. Sämtliche Rechtsinstrumente der EZB werden zur leichteren 
Identifizierung fortlaufend nummeriert. Das Direktorium trifft Maßnah­
men, um sicherzustellen, dass die Originale sicher verwahrt, die Adres­
saten oder die um Anhörung ersuchenden Behörden unterrichtet und 
Verordnungen der EZB, Stellungnahmen der EZB zu Entwürfen von 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sowie jene Rechtsinstrumente der 
EZB, deren Veröffentlichung ausdrücklich verfügt worden ist, in sämt­
lichen Amtssprachen der Europäischen Union im Amtsblatt der Euro­
päischen Union veröffentlicht werden. 

▼M2 
17.8. Die Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 zur Regelung der 
Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (  ) wird auf 
die in Artikel 34 der Satzung genannten Rechtsakte angewendet. 

Artikel 17a 

Rechtsinstrumente der EZB in Bezug auf Aufsichtsaufgaben 

17a.1. Soweit in Verordnungen, die von der EZB gemäß der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1024/2013 erlassen werden, und in diesem Artikel 
nichts anderes bestimmt ist, findet Artikel 17 auf die Rechtsinstrumente 
der EZB in Bezug auf Aufsichtsaufgaben Anwendung. 

17a.2. Leitlinien der EZB in Bezug auf Aufsichtsaufgaben nach Ar­
tikel 4 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2013 werden vom EZB-Rat erlassen und bekannt gege­
ben sowie im Auftrag des EZB-Rates vom Präsidenten unterzeichnet. 
Die Bekanntgabe an die für die Aufsicht über Kreditinstitute zuständi­
gen nationalen Behörden kann in Form eines Telefax, einer elektro­
nischen Nachricht, eines Fernschreibens oder in Papierform erfolgen. 

17a.3. Anweisungen der EZB in Bezug auf Aufsichtsaufgaben nach 
Artikel 6 Absatz 3 und Absatz 5 Buchstabe a, Artikel 7 Absätze 1 und 
4, Artikel 9 Absatz 1 sowie Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 werden vom EZB-Rat erlassen und bekannt gegeben 
sowie im Auftrag des EZB-Rates vom Präsidenten unterzeichnet. Sie 
müssen mit Gründen versehen werden. Die Bekanntgabe an die für die 
Aufsicht über Kreditinstitute zuständigen nationalen Behörden kann in 
Form eines Telefax, einer elektronischen Nachricht, eines Fernschrei­
bens oder in Papierform erfolgen. 

17a.4. Beschlüsse der EZB in Bezug auf beaufsichtigte Unternehmen 
und Unternehmen, die die Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines 
Kreditinstituts beantragt haben, werden vom EZB-Rat erlassen und vom 
Präsidenten unterzeichnet. Sie werden den Personen bekannt gegeben, 
an die sie gerichtet sind. 

Artikel 18 

Verfahren gemäß Artikel 128 Absatz 2 des Vertrags 

Die Erteilung der in Artikel 128 Absatz 2 des Vertrags vorgesehenen 
Genehmigung für das jeweilige Folgejahr erfolgt für sämtliche Mitglied­
staaten, deren Währung der Euro ist, im letzten Quartal eines jeden 
Jahres in Form eines einzigen Beschlusses des EZB-Rates. 

▼B 
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Artikel 19 

Beschaffungen 

19.1. Bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die 
EZB wird den Grundsätzen der öffentlichen Bekanntgabe, der Trans­
parenz, des gleichberechtigten Zugangs, der Nichtdiskriminierung und 
der effizienten Verwaltung gebührend Rechnung getragen. 

19.2. Mit Ausnahme des Grundsatzes der effizienten Verwaltung 
kann in dringlichen Fällen, aus Sicherheits- oder Vertraulichkeitsgrün­
den, bei Verfügbarkeit nur eines einzigen Lieferanten, bei Lieferungen 
der nationalen Zentralbanken an die EZB oder zur Gewährleistung der 
Kontinuität von Lieferungen ausnahmsweise von den zuvor genannten 
Grundsätzen abgewichen werden. 

▼M2 __________ 

▼B 

Artikel 21 

Beschäftigungsbedingungen 

21.1. Die Beschäftigungsbedingungen und die Dienstvorschriften re­
geln die Beschäftigungsverhältnisse zwischen der EZB und ihren Mit­
arbeitern. 

21.2. Der EZB-Rat verabschiedet die Beschäftigungsbedingungen auf 
Vorschlag des Direktoriums und nach Anhörung des Erweiterten Rates. 

21.3. Das Direktorium legt die Dienstvorschriften fest, durch die die 
Beschäftigungsbedingungen umgesetzt werden. 

21.4. Die Personalvertretung wird vor der Festlegung neuer Beschäf­
tigungsbedingungen oder Dienstvorschriften angehört. Ihre Stellung­
nahme wird dem EZB-Rat bzw. dem Direktorium vorgelegt. 

Artikel 22 

Mitteilungen und Bekanntmachungen 

Allgemeine Mitteilungen und die Bekanntgabe von Beschlüssen der 
Beschlussorgane der EZB können durch Veröffentlichung auf der Web­
site der EZB oder im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. durch 
Übermittlung über die an den Finanzmärkten etablierten Nachrichten­
agenturen oder sonstige Medien erfolgen. 

Artikel 23 

Geheimhaltung von und Zugang zu Dokumenten der EZB 

▼M2 
23.1. Die Aussprachen der Beschlussorgane der EZB und aller von 
diesen eingesetzten Ausschüsse und Arbeitsgruppen, des Aufsichtsgre­
miums, seines Lenkungsausschusses und aller seiner vorübergehend 
eingerichteten nachgeordneten Strukturen sind vertraulich, sofern der 
EZB-Rat den Präsidenten nicht dazu ermächtigt, das Ergebnis der Be­
ratungen zu veröffentlichen. Bezieht sich ein solcher Beschluss auf die 
Aussprachen des Aufsichtsgremiums, seines Lenkungsausschusses oder 
einer seiner vorübergehend errichteten nachgeordneten Strukturen, kon­
sultiert der Präsident zuvor den Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums. 

▼B 
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23.2. Der Zugang der Öffentlichkeit zu von der EZB erstellten oder 
sich im Besitz der EZB befindenden Dokumenten unterliegt einem Be­
schluss des EZB-Rates. 
23.3. ►M2 Von der EZB erstellte oder verwahrte Dokumente wer­
den gemäß den organisatorischen Regelungen zum Berufsgeheimnis und 
zur Handhabung und Vertraulichkeit von Informationen klassifiziert und 
behandelt. ◄ Sofern die Beschlussorgane nichts Anderweitiges be­
schließen, werden die Dokumente nach 30 Jahren frei zugänglich. 

▼M2 

Artikel 23a 

Vertraulichkeit und Geheimhaltung von Aufsichtsaufgaben 

23a.1. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums, des Lenkungsaus­
schusses und der vom Aufsichtsgremium eingerichteten nachgeordneten 
Strukturen unterliegen auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses 
den in Artikel 37 der Satzung festgelegten Geheimhaltungspflichten. 
23a.2. Beobachter haben keinen Zugang zu vertraulichen Informatio­
nen über einzelne Institute. 
23a.3. Die Dokumente, die von dem Aufsichtsgremium, dem Len­
kungsausschuss und von den vom Aufsichtsgremium vorübergehend 
eingerichteten nachgeordneten Strukturen erstellt werden, sind Doku­
mente der EZB und werden daher gemäß den in Artikel 23.3 festgeleg­
ten Regeln klassifiziert und behandelt. 

▼B 

KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNG 

Artikel 24 

Änderung dieser Geschäftsordnung 

Der EZB-Rat kann diese Geschäftsordnung ändern. Der Erweiterte Rat 
kann Änderungen vorschlagen, und das Direktorium kann ergänzende 
Regelungen innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs verabschieden. 

▼B 
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ANHANG 

gemäß Artikel 13c Ziffer iv 

1. Für die Zwecke des Abstimmungsverfahrens nach Artikel 13c ist den vier 
Vertretern der EZB nach Maßgabe der nachstehenden Nummern für das 
Stimmgewichtskriterium der Median der gewogenen Stimmen der teilneh­
menden Mitgliedstaaten, für das Bevölkerungszahlkriterium der Median der 
Bevölkerung der teilnehmenden Mitgliedstaaten und für das Mitgliederzahl­
kriterium eine Stimme kraft ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsgremium zu­
zuweisen. 

2. Werden die den teilnehmenden Mitgliedstaaten durch Artikel 3 des Pro­
tokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen zugewiesenen gewogenen 
Stimmen der Mitglieder, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten vertreten, 
aufsteigend angeordnet, ist der Median der gewogenen Stimmen die mittlere 
Zahl der gewogenen Stimmen, falls die Anzahl der teilnehmenden Mitglied­
staaten ungerade ist, bzw. das arithmetische Mittel der beiden mittleren 
Zahlen — gerundet auf die nächste ganze Zahl —, falls die Anzahl der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten gerade ist. Zu der Gesamtzahl der gewogenen 
Stimmen der teilnehmenden Mitgliedstaaten ist das Vierfache des Medians 
der gewogenen Stimmen zu addieren. Die sich daraus ergebende Anzahl der 
gewogenen Stimmen stellt die „Gesamtzahl der gewogenen Stimmen“ dar. 

3. Der Median der Bevölkerungszahlen wird nach demselben Grundsatz be­
stimmt. Hierzu wird auf die Zahlen zurückgegriffen, die der Rat der Euro­
päischen Union entsprechend Anhang III Artikel 1 und 2 des Beschlusses 
2009/937/EU des Rates vom 1. Dezember 2009 zur Annahme seiner Ge­
schäftsordnung (  ) veröffentlicht hat. Zu der Gesamtbevölkerungszahl aller 
teilnehmenden Mitgliedstaaten ist das Vierfache des Medians der Bevölke­
rungszahlen der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu addieren. Die sich daraus 
ergebende Bevölkerungszahl stellt die „Gesamtbevölkerung“ dar. 

▼M2 
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DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 8. 12. 1999L 314/34

BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 12. Oktober 1999

hinsichtlich der Geschäftsordnung des Direktoriums der Europäischen Zentralbank

(EZB/1999/7)

(1999/811/EG)

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK —

gestützt auf die Geschäftsordnung der Europäischen Zentral-
bank, insbesondere auf Artikel 8 und Artikel 24;

in Erwägung nachstehender Gründe:

Um sicherzustellen, daß Beschlüsse der EZB jederzeit vom
Direktorium verabschiedet werden können, ist es erforderlich,
ein Verfahren für die Verabschiedung von Beschlüssen im
Wege einer Telekonferenz und ein Verfahren für die Übertra-
gung von Befugnissen zu errichten, wobei beide das Prinzip der
kollegialen Verantwortlichkeit des Direktoriums wahren —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

Artikel 1

Ergänzender Charakter

Dieser Beschluß ergänzt die Geschäftsordnung der Europä-
ischen Zentralbank. Die in diesem Beschluß verwendeten
Begriffe haben die gleiche Bedeutung, die sie in der Geschäfts-
ordnung der Europäischen Zentralbank haben.

Artikel 2

Teilnahme an Sitzungen des Direktoriums

(1) Der Präsident ernennt einen Mitarbeiter der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) zum Sekretär. Der Sekretär ist für die
Organisation und das Erstellen der Ergebnisprotokolle von
sämtlichen Sitzungen des Direktoriums zuständig.

(2) Sind sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident
verhindert, so führt das Direktoriumsmitglied mit der längsten
Amtszeit den Vorsitz. Trifft dies auf zwei oder mehr Mitglieder
zu, dann führt das Mitglied mit dem höchsten Lebensalter unter
ihnen den Vorsitz.

(3) Das Direktorium kann Mitarbeiter der EZB zu seinen
Sitzungen einladen.

Artikel 3

Tagesordnung und Verfahren

(1) Die Tagesordnung einer jeden Sitzung wird vom Direk-
torium genehmigt. Dazu erstellt der Präsident eine vorläufige
Tagesordnung, die den Mitgliedern des Direktoriums
zusammen mit den dazugehörigen Unterlagen prinzipiell
mindestens zwei Werktage vor der jeweiligen Sitzung zuzu-
leiten ist, wobei Notfälle, in denen der Präsident den
Umständen entsprechend zu verfahren hat, ausgenommen sind.

(2) Die Ergebnisprotokolle der Sitzungen des Direktoriums
werden den Mitgliedern des Direktoriums bei der nächsten
Sitzung (oder erforderlichenfalls früher im schriftlichen
Verfahren) zur Genehmigung vorgelegt und vom Vorsitzenden
unterzeichnet.

Artikel 4

Telekonferenz

(1) Auf Ersuchen des Präsidenten können Beschlüsse vom
Direktorium im Wege einer Telekonferenz gefaßt werden, es sei
denn, mindestens zwei Mitglieder des Direktoriums erheben
Einwände dagegen. Besondere Umstände sind erforderlich,
damit ein Beschluß im Wege einer Telekonferenz gefaßt wird.
Der Präsident legt die Art dieser Umstände fest, und die
Mitglieder des Direktoriums können verlangen, vorab sowohl
über die Telekonferenz als auch über die Angelegenheit, über
die ein Beschluß gefaßt wird, unterrichtet zu werden.

(2) Die Entscheidung des Präsidenten über die besonderen
Umstände und die vom Direktorium im Wege einer Telekonfe-
renz gefaßten Beschlüsse werden in den Ergebnisprotokollen
der Sitzungen des Direktoriums festgehalten.

Artikel 5

Übertragung von Befugnissen

(1) Das Direktorium kann eines oder mehrere seiner
Mitglieder ermächtigen, in seinem Namen und unter seiner
Kontrolle eindeutig umschriebene Maßnahmen der Geschäfts-
ordnung und der Verwaltung zu treffen, insbesondere zur
Vorbereitung von Beschlüssen, die kollektiv von den Mitglie-
dern des Direktoriums zu einem späteren Zeitpunkt zu fassen
sind, und zur Umsetzung von endgültigen vom Direktorium
gefaßten Beschlüssen.

(2) Das Direktorium kann auch eines oder mehrere seiner
Mitglieder beauftragen, im Einvernehmen mit dem Präsidenten
i) den Wortlaut eines Beschlusses im Sinne von Artikel 5
Absatz 1 endgültig anzunehmen, vorausgesetzt, der wesentliche
Inhalt eines solchen Beschlusses ist bereits in Beratungen festge-
legt worden, und/oder ii) endgültige Beschlüsse zu fassen, bei
denen eine solche Übertragung begrenzte und eindeutig defi-
nierte Durchführungsbefugnisse umfaßt, deren Ausübung einer
strikten Prüfung im Lichte der vom Direktorium festgelegten
objektiven Kriterien unterliegt.

(3) Die Übertragung von Befugnissen und die gemäß Artikel
5 Absätze 1 und 2 verabschiedeten Beschlüsse werden in den
Ergebnisprotokollen der Sitzungen des Direktoriums festge-
halten.
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(4) Die so übertragenen Befugnisse können nur weiterübertragen werden, soweit eine diesbezügliche
Bestimmung im Ermächtigungsbeschluß dies vorsieht.

Artikel 6

Veröffentlichung

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 12. Oktober 1999.

Der Präsident der EZB

Willem F. DUISENBERG
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B E S C H L U S S  D E R  E U R O P Ä I S C H E N  Z E N T R A L B A N K  

v o m  1 7 .  j u n i  2 0 0 4   
zur Verabschiedung der Geschäftsordnung des Erweiterten Rates  

der Europäischen Zentralbank 

 (EZB/2004/12)*  

 

DER ERWEITERTE RAT DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK—,  

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank, insbesondere auf Artikel 46.41 — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:  
 

Einziger Artikel 

Die Geschäftsordnung des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbank vom 1. September 1998 
erhält folgende Fassung, die am 1. Juli 2004 in Kraft tritt. 

 

GESCHÄFTSORDNUNG DES ERWEITERTEN RATES  

DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK  

EINFÜHRUNGSKAPITEL  

 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Diese Geschäftsordnung ergänzt den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft2 und die 
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank. Die in dieser 
Geschäftsordnung verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung, die sie im Vertrag und in der 
Satzung haben. 

 

KAPITEL I  

DER ERWEITERTE RAT  

 

Artikel 2 

Termin und Ort der Sitzungen des Erweiterten Rates   

1. Der Erweiterte Rat bestimmt seine Sitzungstermine auf Vorschlag des Präsidenten.  

2. Der Präsident beruft eine Sitzung des Erweiterten Rates ein, wenn mindestens drei Mitglieder 
des Erweiterten Rates darum ersuchen. 

3. Der Präsident kann zudem immer dann Sitzungen des Erweiterten Rates einberufen, wenn er 
dies für notwendig erachtet. 

                                                        
*  ABl. L 230 vom 30.6.2004, S. 61. 
1  Nunmehr Art. 45.4 der Satzung. 
2  Nunmehr „AEUV“. 
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4. Die Sitzungen des Erweiterten Rates finden in der Regel in den Räumlichkeiten der 

Europäischen Zentralbank (EZB) statt. 

5. Sitzungen können auch in Form von Telekonferenzen stattfinden, es sei denn, mindestens drei 

Zentralbankpräsidenten erheben Einwände dagegen. 

 

Artikel 3 

Teilnahme an Sitzungen des Erweiterten Rates  

1. Sofern in dieser Geschäftsordnung nichts Gegenteiliges bestimmt wird, ist die Teilnahme an 

Sitzungen des Erweiterten Rates seinen Mitgliedern, den anderen Mitgliedern des Direktoriums, dem 

Präsidenten des Rates der Europäischen Union und einem Mitglied der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften
3
 vorbehalten. 

2. Jeder Zentralbankpräsident kann in der Regel von einer Person begleitet werden. 

3. Bei Verhinderung eines Mitglieds des Erweiterten Rates kann dieses schriftlich einen 

Stellvertreter benennen, der an der Sitzung teilnimmt und im Namen des Mitglieds abstimmt. Die 

entsprechende schriftliche Mitteilung muss dem Präsidenten rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung 

zugeleitet werden. Der Stellvertreter kann in der Regel von einer Person begleitet werden. 

4. Der Präsident ernennt einen Mitarbeiter der EZB zum Sekretär. Der Sekretär unterstützt den 

Präsidenten bei der Vorbereitung der Sitzungen des Erweiterten Rates und erstellt die Sitzungsprotokolle 

des Erweiterten Rates. 

5. Der Erweiterte Rat kann auch andere Personen zu seinen Sitzungen einladen, wenn er dies für 

zweckmäßig hält. 

 

Artikel 4 

Abstimmungsverfahren  

1. Der Erweiterte Rat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder oder ihrer 

Stellvertreter an der Abstimmung teilnehmen. Ist der Erweiterte Rat nicht beschlussfähig, so kann der 

Präsident eine außerordentliche Sitzung einberufen, bei der die Mindestteilnahmequote für die 

Beschlussfähigkeit nicht erforderlich ist. 

2. Sofern in der Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt wird, werden Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit gefasst.  

3. Die Stimmabgabe im Erweiterten Rat erfolgt auf Aufforderung durch den Präsidenten. Der 

Präsident leitet eine Abstimmung auch auf Antrag eines Mitglieds des Erweiterten Rates ein. 

4. Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, es sei denn, mindestens drei 

Mitglieder des Erweiterten Rates erheben Einwände dagegen. Ein schriftliches Verfahren setzt voraus, 

dass 

(i)  jedem Mitglied des Erweiterten Rates in der Regel mindestens zehn Arbeitstage zur Verfügung 

stehen, um sich mit der Angelegenheit zu befassen, wobei bei Dringlichkeit, die im jeweiligen Ersuchen 

begründet werden muss, die Frist auf fünf Arbeitstage verkürzt werden kann, 

(ii)  jedes Mitglied des Erweiterten Rates persönlich unterschreibt und 

(iii)  jeder derartige Beschluss im Protokoll der nächsten Sitzung des Erweiterten Rates festgehalten 

wird. 

 

                                                        
3  Nunmehr „Europäische Kommission“. 
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Artikel 5 

Organisation der Sitzungen des Erweiterten Rates  

1. Der Erweiterte Rat genehmigt die Tagesordnung einer jeden Sitzung. Dazu erstellt der Präsident 

eine vorläufige Tagesordnung, die den Mitgliedern des Erweiterten Rates und anderen zur Teilnahme an 

der Sitzung berechtigten Personen zusammen mit den dazugehörigen Unterlagen mindestens acht Tage 

vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet wird, wobei Notfälle, in denen der Präsident den Umständen 

entsprechend verfährt, ausgenommen sind. Der Erweiterte Rat kann auf Vorschlag des Präsidenten oder 

eines anderen Mitglieds des Erweiterten Rates beschließen, Punkte von der vorläufigen Tagesordnung 

abzusetzen oder zusätzliche Punkte aufzunehmen. Ein Tagesordnungspunkt wird auf Antrag von 

mindestens drei Mitgliedern des Erweiterten Rates abgesetzt, wenn die dazugehörigen Unterlagen den 

Mitgliedern des Erweiterten Rates nicht rechtzeitig zugegangen sind.  

2. Das Protokoll der Aussprachen des Erweiterten Rates wird seinen Mitgliedern bei der nächsten 

Sitzung (oder erforderlichenfalls früher im schriftlichen Verfahren) zur Genehmigung vorgelegt und vom 

Präsidenten unterzeichnet. 

 

KAPITEL II  

MITWIRKUNG DES ERWEITERTEN RATES AN DEN AUFGABEN  

DES EUROPÄISCHEN STSTEMS DER ZENTRALBANKEN  

 

Artikel 6 

Beziehungen zwischen dem Erweiterten Rat und dem EZB-Rat  

1. Unbeschadet der sonstigen Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates, einschließlich der in 

Artikel 44
4
 der Satzung genannten Verantwortlichkeiten, erstreckt sich die Mitwirkung des Erweiterten 

Rates insbesondere auf die in Artikel 6.2 bis 6.8 aufgeführten Aufgaben. 

2. Der Erweiterte Rat wirkt bei der Erfüllung der Beratungsfunktionen der EZB gemäß Artikel 4 und 

25.1 der Satzung mit.  

3. Die Mitwirkung des Erweiterten Rates bei den statistischen Aufgaben der EZB besteht  

—  in der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen sämtlichen nationalen Zentralbanken der 

Europäischen Union, um die Erfüllung der Aufgaben der EZB im Bereich der Statistik zu unterstützen, 

—  soweit erforderlich, in der Förderung der Harmonisierung der Bestimmungen und Gepflogenheiten auf 

dem Gebiet der Erhebung, Zusammenstellung und Weitergabe von statistischen Daten durch sämtliche 

nationalen Zentralbanken der Europäischen Union und 

—  in Äußerungen gegenüber dem EZB-Rat zu Entwürfen für Empfehlungen der EZB gemäß Artikel 42
5
 

der Satzung, die den Bereich der Statistik betreffen, ehe diese verabschiedet werden. 

4. Der Erweiterte Rat wirkt bei der Erfüllung der Berichtspflichten der EZB gemäß Artikel 15 der 

Satzung mit, indem er sich gegenüber dem EZB-Rat zum Jahresbericht äußert, ehe dieser verabschiedet 

wird. 

5. Der Erweiterte Rat wirkt bei der Standardisierung der Rechnungslegungsvorschriften und der 

Meldung der Geschäfte gemäß Artikel 26.4 der Satzung mit, indem er sich gegenüber dem EZB-Rat zu 

Entwürfen entsprechender Vorschriften äußert, ehe diese verabschiedet werden. 

6. Der Erweiterte Rat wirkt bei der Verabschiedung weiterer Maßnahmen im Rahmen von Artikel 

29.4 der Satzung mit, indem er sich gegenüber dem EZB-Rat zu Entwürfen solcher Maßnahmen äußert, 

                                                        
4  Nunmehr Art. 43 der Satzung. 
5  Nunmehr Art. 41 der Satzung. 
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ehe diese verabschiedet werden. 

7. Der Erweiterte Rat wirkt bei der Festlegung der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der 

Europäischen Zentralbank mit, indem er sich gegenüber dem EZB-Rat zu entsprechenden Entwürfen 

äußert, ehe diese verabschiedet werden. 

8. Der Erweiterte Rat trägt zu den Vorarbeiten für die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse 

gemäß Artikel 47.3
6
 der Satzung bei, indem er sich gegenüber dem EZB-Rat zu Folgendem äußert: 

—  Entwürfen von Stellungnahmen der EZB gemäß Artikel 123 Absatz 5
7
 des Vertrags, 

—  Entwürfen sonstiger Stellungnahmen der EZB zu Rechtsakten der Gemeinschaft
8
 bei Aufhebung 

einer Ausnahmeregelung und 

—  Beschlüssen gemäß Nummer 10 des Protokolls über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte 

Königreich Großbritannien und Nordirland
9
. 

9. In allen Fällen, in denen der Erweiterte Rat gemäß den vorstehenden Absätzen um Mitwirkung 

an den Aufgaben der EZB ersucht wird, muss ihm dazu eine angemessene Frist eingeräumt werden, die 

mindestens zehn Arbeitstage beträgt. Bei Dringlichkeit, die im jeweiligen Ersuchen begründet werden 

muss, kann die Frist auf fünf Arbeitstage verkürzt werden. Der Präsident kann beschließen, das 

schriftliche Verfahren zu verwenden. 

10. Der Präsident unterrichtet den Erweiterten Rat gemäß Artikel 47.4
10

 der Satzung über die 

Beschlüsse des EZB-Rates. 

 

Artikel 7 

Beziehungen zwischen dem Erweiterten Rat und dem Direktorium  

1. Der Erweiterte Rat erhält die Gelegenheit zur Äußerung, ehe das Direktorium 

—  Rechtsakte des EZB-Rates umsetzt, bei denen die Mitwirkung des Erweiterten Rates gemäß Artikel 

12.1 der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank erforderlich ist, 

—  aufgrund der ihm gemäß Artikel 12.1 der Satzung vom EZB-Rat übertragenen Befugnisse Rechtsakte 

verabschiedet, bei denen die Mitwirkung des Erweiterten Rates gemäß Artikel 12.1 der 

Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank erforderlich ist. 

2. In allen Fällen, in denen der Erweiterte Rat gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels um 

Äußerung ersucht wird, muss diese innerhalb einer angemessenen Frist abgegeben werden, die 

mindestens zehn Arbeitstage beträgt. Bei Dringlichkeit, die im Ersuchen um Stellungnahme begründet 

werden muss, kann die Frist auf fünf Arbeitstage verkürzt werden. Der Präsident kann beschließen, das 

schriftliche Verfahren zu verwenden. 

 

Artikel 8 

Ausschüsse des Europäischen Systems der Zentralbanken  

1. Der Erweiterte Rat kann in seinem Zuständigkeitsbereich Ausschüsse, die gemäß Artikel 9 der 

Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank vom EZB-Rat eingesetzt werden, mit der 

Untersuchung bestimmter Themenbereiche beauftragen. 

2. Die nationale Zentralbank jedes nicht teilnehmenden Mitgliedstaats kann bis zu zwei Mitarbeiter 

benennen, die an den Sitzungen eines Ausschusses teilnehmen, wenn Angelegenheiten beraten 

                                                        
6  Nunmehr Art. 46.3 der Satzung. 
7  Nunmehr Art. 140 Abs. 3 AEUV. 

8  Nunmehr „Union“. 

9  Nunmehr Protokoll Nr. 15 zu den Verträgen. 
10  Nunmehr Art. 46.4 der Satzung. 
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werden, die in den Zuständigkeitsbereich des Erweiterten Rates fallen oder der Vorsitzende eines 

Ausschusses und das Direktorium dies für angebracht halten. 

 

KAPITEL III  

SPEZIELLE VERFAHRENSTECHNISCHE BESTIMMUNGEN  

 

Artikel 9 

Rechtsinstrumente  

1. Beschlüsse der EZB gemäß Artikel 46.4
11

 und 48
12

 der Satzung und dieser Geschäftsordnung 

sowie die vom Erweiterten Rat gemäß Artikel 44
13

 der Satzung verabschiedeten Empfehlungen und 

Stellungnahmen der EZB werden vom Präsidenten unterzeichnet. 

2. Die Nummerierung, Bekanntgabe und Veröffentlichung sämtlicher Rechtsinstrumente der EZB 

erfolgt gemäß Artikel 17.7 der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank. 

 

Artikel 10 

Geheimhaltung von und Zugang zu Dokumenten der EZB  

1. Die Aussprachen des Erweiterten Rates und aller Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, die in seinen 

Zuständigkeitsbereich fallende Angelegenheiten beraten, sind vertraulich, sofern der Erweiterte Rat den 

Präsidenten nicht dazu ermächtigt, das Ergebnis der Beratungen zu veröffentlichen. 

2. Der Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, die vom Erweiterten Rat oder von Ausschüssen 

oder Arbeitsgruppen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Angelegenheiten beraten, erstellt 

werden, unterliegt einem Beschluss des EZB-Rates gemäß Artikel 23.2 der Geschäftsordnung der 

Europäischen Zentralbank. 

3. Dokumente, die vom Erweiterten Rat oder von Ausschüssen oder Arbeitsgruppen, die in seinen 

Zuständigkeitsbereich fallende Angelegenheiten beraten, erstellt werden, werden gemäß den in der 

gemäß Artikel 23.3 der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank erlassenen Rundverfügung 

festgelegten Regeln klassifiziert und behandelt. Sofern die Beschlussorgane nichts Anderweitiges 

beschließen, werden die Dokumente nach 30 Jahren frei zugänglich. 

 

Artikel 11 

Ende der Anwendbarkeit  

Sobald sämtliche Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 122 Absatz 2
14

 des Vertrags vom Rat der 

Europäischen Union aufgehoben und die im Protokoll über einige Bestimmungen betreffend das 

Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland vorgesehenen Beschlüsse gefasst worden sind, 

wird der Erweiterte Rat aufgelöst, womit diese Geschäftsordnung nicht mehr anwendbar ist. 

 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 17. Juni 2004.  

 

Der Präsident der EZB 

Jean-Claude TRICHET 

                                                        
11  Nunmehr Art. 45.4 der Satzung. 

12  Nunmehr Art. 47 der Satzung. 

13  Nunmehr Art. 43 der Satzung. 
14  Nunmehr Art. 140 Abs. 2 Uabs. 1 AEUV. Art. 122 Abs. 2 Satz 1 des Vertrags wurde aufgehoben. 
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BESCHLUSS (EU) 2015/433 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 17. Dezember 2014 

über die Einrichtung eines Ethikausschusses und seine Geschäftsordnung (EZB/2014/59) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Beschluss EZB/2004/2 vom 19. Februar 2004 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der 
Europäischen Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel 9a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Durch die Einrichtung eines Ethikausschusses der Europäischen Zentralbank (nachfolgend der „Ethikausschuss“) 
verfolgt der EZB-Rat das Ziel, die bestehenden Ethik-Regeln zu verstärken und die Corporate Governance der 
Europäischen Zentralbank (EZB), des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), des Eurosystems und des 
Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism — SSM) weiter zu verbessern. 

(2)  Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Fragen der Corporate Governance und Ethik-Regeln hat in den letzten 
Jahren zugenommen. Nach Einrichtung des SSM haben Fragen der Corporate Governance eine zunehmende 
Bedeutung für die EZB erlangt. Das wachsende Bewusstsein der Öffentlichkeit und die erhöhte öffentliche 
Kontrolle verlangen von der EZB, moderne Ethik-Regeln zu schaffen und diese strikt einzuhalten, um die 
Integrität der EZB zu sichern und Reputationsrisiken zu vermeiden. 

(3)  Die Ethik-Regeln für Mitglieder der Organe, die an der Beschlussfassung der EZB beteiligt sind (nachfolgend die 
„Adressaten“), sollten auf denselben Grundsätzen beruhen, die für Mitarbeiter der EZB gelten und sollten den 
jeweiligen Funktionen der Adressaten angemessen sein. Die verschiedenen Regeln des Ethik-Rahmens der EZB, 
d. h. der Verhaltenskodex für die Mitglieder des EZB-Rates (2), der Ergänzende Kodex der Ethik-Kriterien für die 
Mitglieder des Direktoriums (3), der Verhaltenskodex für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums und die Dienstvor­
schriften der EZB, sollten daher in kohärenter Weise ausgelegt werden. 

(4)  Die Ethik-Regeln müssen durch eine gut funktionierende Überwachung, Berichterstattungsmechanismen und 
-verfahren unterstützt werden, um eine angemessene und einheitliche Umsetzung zu erreichen, bei der der 
Ethikausschuss eine entscheidende Rolle spielen wird. 

(5)  Um ein effizientes Zusammenspiel von den Aspekten der Ethik-Regeln, die sich grundsätzlich auf die operative 
Durchführung beziehen, und den Aspekten, die sich grundsätzlich auf institutionelle und strukturelle Fragen 
beziehen, zu gewährleisten, sollte mindestens eines der Mitglieder des Prüfungsausschusses der EZB (nachfolgend 
der „Prüfungsausschuss“) ebenfalls ein Mitglied des Ethikausschusses sein. 

(6)  Dem Ethikausschuss sollte ein externes Mitglied des Prüfungsausschusses angehören. Externe Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden aus einem Kreis von hochrangigen Persönlichkeiten mit Erfahrungen im 
Zentralbankbereich ausgewählt — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Artikel 1 

Einrichtung und Zusammensetzung 

(1) Hiermit wird der Ethikausschuss eingerichtet. 

(2) Der Ethikausschuss besteht aus drei externen Mitgliedern, von denen mindestens einer ein externes Mitglied des 
Prüfungsausschusses ist. 

(3) Die Mitglieder des Ethikausschusses sind Personen, die ein hohes Ansehen genießen, aus den Mitgliedstaaten, die 
jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten, und über eine gute Kenntnis der Ziele, Aufgaben und Governance der EZB, des 
ESZB, des Eurosystems und des SSM verfügen. Sie dürfen keine aktuellen Mitarbeiter der EZB oder aktuellen Mitglieder 
der Organe sein, die an der Beschlussfassung der EZB, der nationalen Zentralbanken oder der nationalen zuständigen 
Behörden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (4) beteiligt sind. 

14.3.2015 L 70/58 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 80 vom 18.3.2004, S. 33. 
(2) ABl. C 123 vom 24.5.2002, S. 9. 
(3) ABl. C 104 vom 23.4.2010, S. 8. 
(4) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 
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Artikel 2 

Ernennung der Mitglieder 

(1) Der EZB-Rat ernennt die Mitglieder des Ethikausschusses. 

(2) Der Ethikausschuss benennt seinen Vorsitzenden. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Ethikausschusses beträgt drei Jahre und kann einmal verlängert werden. Die 
Mandate der Mitglieder des Ethikausschusses, die ebenfalls Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, laufen aus, wenn sie 
dem Prüfungsausschuss nicht mehr als Mitglieder angehören. 

(4) Die Mitglieder des Ethikausschusses wahren höchste Normen ethischen Verhaltens. Von ihnen wird erwartet, dass 
sie ehrlich, unabhängig, unparteiisch, diskret und ohne Rücksicht auf eigene Interessen handeln und jede Situation 
vermeiden, die zu persönlichen Interessenkonflikten führen könnte. Von ihnen wird ferner erwartet, dass sie sich der 
Bedeutung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten bewusst sind. Bei einem scheinbaren oder potenziellen persönlichen 
Interessenkonflikt verzichten die Mitglieder des Ethikausschusses auf die Teilnahme an Beratungen. Sie unterliegen auch 
nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses den in Artikel 37 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken 
und der Europäischen Zentralbank festgelegten Geheimhaltungspflichten. 

(5) Die Mitglieder des Ethikausschusses haben Anspruch auf Vergütung, die sich aus einem Jahreshonorar sowie einer 
Vergütung für tatsächlich geleistete Arbeit auf Stundenbasis zusammensetzt. Die Höhe dieser Vergütung setzt der EZB- 
Rat fest. 

Artikel 3 

Arbeitsweise 

(1) Der Ethikausschuss legt auf Vorschlag des Vorsitzenden die Termine seiner Sitzungen fest. Der Vorsitzende kann 
zudem immer dann Sitzungen des Ethikausschusses einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet. 

(2) Auf Antrag eines seiner Mitglieder und im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden können Sitzungen auch in Form 
von Telekonferenzen stattfinden und Beratungen im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. 

(3) Von Mitgliedern des Ethikausschusses wird erwartet, dass sie persönlich an jeder Sitzung teilnehmen. Die 
Teilnahme an Sitzungen ist seinen Mitgliedern und seinem Sekretär vorbehalten. Der Ethikausschuss kann jedoch andere 
Personen zu seinen Sitzungen einladen, wenn er dies für zweckmäßig hält. 

(4) Das Direktorium betraut einen Mitarbeiter mit der Wahrnehmung der Sekretariatsaufgaben des Ethikausschusses. 

(5) Der Ethikausschuss hat Zugang zu den Mitgliedern des Managements und den Mitarbeitern sowie zu Dokumenten 
und Informationen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

Artikel 4 

Aufgaben 

(1) Soweit ausdrücklich in den von der EZB erlassenen Rechtsakten oder in den von den Organen, die an der 
Beschlussfassung der EZB beteiligt sind, verabschiedeten Ethik-Regeln vorgesehen, berät der Ethikausschuss auf der 
Grundlage individueller Anfragen zu ethischen Fragen. 

(2) Der Ethikausschuss übernimmt die Aufgaben, die dem gemäß dem Verhaltenskodex für die Mitglieder des EZB- 
Rates ernannten Berater in ethischen Angelegenheiten zugewiesen sind, und die Aufgaben, die dem Ethik-Beauftragten 
der EZB gemäß dem Ergänzenden Kodex der Ethik-Kriterien für die Mitglieder des Direktoriums zugewiesen sind. 

(3) Um den Prüfungsausschuss bei seiner Beurteilung der Angemessenheit des Compliance-Rahmenwerks der EZB, 
des ESZB, des Eurosystems und des SSM insgesamt sowie der Effizienz des Prozesses zur Überwachung der Erfüllung 
von Compliance-Vorschriften zu unterstützen, erstattet der Ethikausschuss dem Prüfungsausschuss Bericht über die 
erteilten Ratschläge und das Ausmaß ihrer Umsetzung. 

(4) Der Ethikausschuss erstattet dem EZB-Rat jährlich Bericht über seine geleistete Arbeit. Darüber hinaus erstattet der 
Ethikausschuss dem EZB-Rat Bericht, sobald er dies für angebracht hält und/oder die Erfüllung seiner Pflichten es 
erfordert. 

(5) Neben den in diesem Artikel aufgeführten Aufgaben kann der Ethikausschuss, sofern dies vom EZB-Rat gefordert 
wird, sonstige Funktionen in Zusammenhang mit diesem Mandat ausüben. 

14.3.2015 L 70/59 Amtsblatt der Europäischen Union DE     
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Artikel 5 

Informationen über die Umsetzung der Ratschläge 

Die Adressaten der Ratschläge des Ethikausschusses informieren den Ethikausschuss über die Umsetzung der Ratschläge 
des Ethikausschusses. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 17. Dezember 2014. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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VERFAHRENSORDNUNG DES AUFSICHTSGREMIUMS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

DAS AUFSICHTSGREMIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK — 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufga­
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf Arti­
kel 26 Absatz 12, 

gestützt auf den Beschluss EZB/2004/2 der Europäischen Zentralbank vom 19. Februar 2004 zur Verabschiedung der 
Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank (2), insbesondere auf Artikel 13d — 

HAT FOLGENDE VERFAHRENSORDNUNG ERLASSEN: 

EINFÜHRUNGSKAPITEL 

Artikel 1 

Ergänzender Charakter 

Diese Verfahrensordnung ergänzt die Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank. Die in dieser Verfahrensordnung 
verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie sie in der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank haben. 

KAPITEL I 

AUFSICHTSGREMIUM 

Artikel 2 

Sitzungen des Aufsichtsgremiums 

2.1. Das Aufsichtsgremium bestimmt seine Sitzungstermine auf Vorschlag des Vorsitzenden. Grundsätzlich trifft sich 
das Aufsichtsgremium regelmäßig nach Maßgabe eines Terminplans, den es rechtzeitig vor Beginn eines jeden Kalender­
jahrs festlegt. 

2.2. Der Vorsitzende beruft eine Sitzung des Aufsichtsgremiums ein, wenn mindestens drei Mitglieder des Aufsichts­
gremiums darum ersuchen. 

2.3. Der Vorsitzende kann zudem immer dann Sitzungen des Aufsichtsgremiums einberufen, wenn er dies für not­
wendig erachtet. In einem solchen Fall wird dies in einem Begleitschreiben zur jeweiligen Einberufung angegeben. 

2.4. Auf Ersuchen des Vorsitzenden können die Aussprachen des Aufsichtsgremiums auch in Form von Telefonkonfe­
renzen stattfinden, es sei denn, mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsgremiums erheben Einwände dagegen. 

Artikel 3 

Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsgremiums 

3.1. Sofern in dieser Verfahrensordnung nichts anderes bestimmt ist, ist die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsgre­
miums seinen Mitgliedern und, wenn es sich bei der nationalen zuständigen Behörde nicht um die nationale Zentralbank 
handelt, einem Vertreter der nationalen Zentralbank vorbehalten. 

(1) ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63. 
(2) ABl. L 80 vom 18.3.2004, S. 33. 

*

(*) �  �ABl. L 182 vom 21.6.2014. Geschäftsordnung geändert durch die Änderung 1/2014 vom 15. Dezember 2014 der Geschäftsordnung des 
Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank (ABl. L 68 vom 13.3.2015) – inoffizielle konsolidierte Fassung.
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3.2. Jeder Vertreter der nationalen zuständigen Behörde kann in der Regel von einer Person begleitet werden. Handelt 
es sich bei der nationalen zuständigen Behörde nicht um die nationale Zentralbank, findet dieser Absatz auf den stimm­
berechtigten Vertreter Anwendung. Dieser Absatz gilt auch im Fall der Teilnahme eines Stellvertreters nach Artikel 3.3. 

3.3. Bei Verhinderung eines Vertreters einer nationalen zuständigen Behörde oder — wenn es sich bei der nationalen 
zuständigen Behörde nicht um die nationale Zentralbank handelt — eines Vertreters der nationalen Zentralbank, kann 
dieser schriftlich einen Stellvertreter zur Teilnahme und, falls zutreffend, zur Ausübung seines Stimmrechts benennen, 
sofern er in der entsprechenden schriftlichen Mitteilung nichts anderes angibt. Die schriftliche Mitteilung muss dem Vor­
sitzenden rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet werden. 

3.4. Bei Abwesenheit sowohl des Vorsitzenden als auch des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt in erster Linie 
das Mitglied des Aufsichtsgremiums, das dem Aufsichtsgremium am längsten angehört, und, im Fall von zwei oder mehr 
Mitgliedern mit derselben Mitgliedszeit, das älteste Mitglied den Vorsitz des Aufsichtsgremiums. 

3.5. Auf Einladung des Vorsitzenden kann ein Vertreter der Europäischen Kommission und/oder der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde als Beobachter an den Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitzende lädt die Vertreter der Kommission 
und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde ein, wenn mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsgremiums eine solche 
Einladung beantragen. Das Aufsichtsgremium kann unter denselben Voraussetzungen auch andere Personen zu seinen 
Sitzungen einladen, wenn es dies für zweckmäßig hält. 

Artikel 4 

Organisation der Sitzungen des Aufsichtsgremiums 

4.1. Das Aufsichtsgremium genehmigt die Tagesordnung einer jeden Sitzung. Dazu erstellt der Vorsitzende eine vor­
läufige Tagesordnung, die den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums zusammen mit den zugehörigen Unterlagen mindes­
tens fünf Arbeitstage vor der jeweiligen Sitzung zugeleitet wird, wobei Notfälle, in denen der Vorsitzende den Umständen 
entsprechend verfährt, ausgenommen sind. Das Aufsichtsgremium kann auf Vorschlag des Vorsitzenden oder eines ande­
ren Mitglieds des Aufsichtsgremiums beschließen, Punkte von der vorläufigen Tagesordnung abzusetzen oder zusätzliche 
Punkte aufzunehmen. Ein Punkt wird auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsgremiums von der vor­
läufigen Tagesordnung abgesetzt, wenn die zugehörigen Unterlagen den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums nicht recht­
zeitig zugegangen sind; diese Regelung gilt nicht in Notfällen. 

4.2. Das Sitzungsprotokoll des Aufsichtsgremiums wird dessen Mitgliedern bei der nächsten Sitzung zur Genehmi­
gung übermittelt (oder im Voraus im schriftlichen Verfahren, wenn erforderlich) und vom Vorsitzenden unterzeichnet. 

Artikel 5 

Zugang zu Informationen 

Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsgremiums haben regelmäßig Zugang zu aktuellen Informationen über Institute, die als 
bedeutend im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 gelten. Die den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums zur Verfü­
gung gestellten Informationen sollten wesentliche Angaben umfassen, die ein fundiertes Verständnis dieser Institute 
ermöglichen. Das Aufsichtsgremium kann für den internen Gebrauch Vorlagen für einen diesem Zweck dienenden Infor­
mationsaustausch erlassen. 

Artikel 6 

Abstimmungsverfahren 

6.1. Für die Zwecke dieses Artikels gelten die Vertreter der Behörden eines teilnehmenden Mitgliedstaats gemeinsam 
als ein Mitglied. 

6.2. Soweit die nationale zuständige Behörde nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes mitteilt, üben der Vertreter 
der nationalen zuständigen Behörde oder dessen Stellvertreter nach Artikel 3.3 das Stimmrecht aus. 

6.3. Das Aufsichtsgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder an 
der Abstimmung teilnehmen. Ist das Aufsichtsgremium nicht beschlussfähig, kann der Vorsitzende eine außerordentliche 
Sitzung einberufen, bei der die Mitglieder des Aufsichtsgremiums ohne Erreichen der Mindestteilnahmequote abstimmen 
können. 

6.4. Die Stimmabgabe im Aufsichtsgremium erfolgt auf Aufforderung durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende leitet 
eine Abstimmung auch auf Antrag von drei Mitgliedern des Aufsichtsgremiums ein. 
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6.5. Soweit in der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 nichts anderes bestimmt ist, beschließt das Aufsichtsgremium mit 
der einfachen Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. In den in Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 genann­
ten Fällen gilt die in Artikel 13c der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbank festgelegte Regelung für das 
Abstimmungsverfahren. 

6.6. Auf Antrag von mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern des Aufsichtsgremiums kann der Vorsitzende eine 
geheime Abstimmung veranlassen. 

6.7. Die Abstimmung kann auch im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden, es sei denn, mindestens drei stimm­
berechtigte Mitglieder des Aufsichtsgremiums erheben Einwände dagegen. In diesem Fall wird der Punkt auf die Tagesord­
nung der nächsten Sitzung des Aufsichtsgremiums gesetzt. In einem schriftlichen Verfahren müssen jedem Mitglied des 
Aufsichtsgremiums in der Regel mindestens fünf Arbeitstage zur Verfügung stehen, um sich mit der Angelegenheit zu 
befassen, und die betreffenden Aussprachen sind im Protokoll der nächsten Sitzung des Aufsichtsgremiums festzuhalten. 
Gibt ein Mitglied des Aufsichtsgremiums im schriftlichen Verfahren seine Stimme nicht ausdrücklich ab, gilt dies als 
Zustimmung. 

Artikel 7 

Notfälle 

7.1. In Notfällen beruft der Vorsitzende oder in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende eine Sitzung des 
Aufsichtsgremiums so rechtzeitig ein, dass die notwendigen Beschlüsse, abweichend von Artikel 2.4 gegebenenfalls auch 
im Wege von Telefonkonferenzen, erlassen werden können. Bei der Einberufung einer solchen Sitzung weist der Vorsit­
zende oder in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende im Einberufungsschreiben darauf hin, dass abweichend 
von Artikel 6.3 im Falle des Nichterreichens der für die Beschlussfähigkeit zum Erlass von Notfallbeschlüssen erforderli­
chen Mindestteilnahmequote von 50 % die Sitzung geschlossen und unmittelbar im Anschluss daran eine außerordentli­
che Sitzung eröffnet wird, bei der für die Beschlussfähigkeit die Mindestteilnahmequote nicht erforderlich ist. 

7.2. Das Aufsichtsgremium kann weitere interne Regeln für den Erlass von Beschlüssen und sonstigen Maßnahmen in 
Notfällen festlegen. 

Artikel 8 

Übertragung von Befugnissen 

8.1. Das Aufsichtsgremium kann den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden ermächtigen, in seinem 
Namen und unter seiner Kontrolle eindeutig umschriebene Maßnahmen der Geschäftsordnung und der Verwaltung zu 
treffen, insbesondere zur Vorbereitung von Beschlüssen, die kollektiv von den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums zu 
einem späteren Zeitpunkt zu erlassen sind, und zur Umsetzung von endgültigen vom Aufsichtsgremium erlassenen 
Beschlüssen. 

8.2. Das Aufsichtsgremium kann auch den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden beauftragen, i) den 
Wortlaut eines Beschlusses im Sinne von Artikel 8.1 endgültig anzunehmen, vorausgesetzt der wesentliche Inhalt eines 
solchen Beschlusses ist bereits in Beratungen festgelegt worden, und/oder ii) endgültige Beschlüsse zu erlassen, bei denen 
eine solche Übertragung begrenzte und eindeutig definierte Durchführungsbefugnisse umfasst, deren Ausübung einer 
strikten Prüfung im Lichte der vom Aufsichtsgremium festgelegten objektiven Kriterien unterliegt. 

8.3. Die Übertragung von Befugnissen nach Artikel 8.1 und die nach Artikel 8.2 erlassenen Beschlüsse werden im Sit­
zungsprotokoll des Aufsichtsgremiums festgehalten. 

KAPITEL II 

LENKUNGSAUSSCHUSS 

Artikel 9 

Der Lenkungsausschuss 

Gemäß Artikel 26 Absatz 10 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 wird hiermit der Lenkungsausschuss des Aufsichtsgre­
miums eingerichtet. 

Institutionelle Vorschriften Juni 2015 57



Artikel 10 

Auftrag 

10.1. Der Lenkungsausschuss unterstützt die Tätigkeiten des Aufsichtsgremiums und ist für die Vorbereitung der Sitz­
ungen des Aufsichtsgremiums verantwortlich. 

10.2. Der Lenkungsausschuss führt die ihm obliegenden vorbereitenden Arbeiten im Interesse der Europäischen 
Union als Ganzes aus und arbeitet in völliger Transparenz mit dem Aufsichtsgremium zusammen. 

Artikel 11 

Zusammensetzung und Ernennung der Mitglieder 

11.1. Der Lenkungsausschuss besteht aus acht Mitgliedern des Aufsichtsgremiums: dem Vorsitzenden und dem stell­
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums, einem Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) und fünf Vertre­
tern der nationalen zuständigen Behörden. 

11.2. Den Vorsitz des Lenkungsausschusses nimmt der Vorsitzende oder — bei außergewöhnlicher Abwesenheit des 
Vorsitzenden — der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums wahr. 

11.3. Das Aufsichtsgremium ernennt die Vertreter der nationalen zuständigen Behörden und gewährleistet dabei ein 
ausgewogenes Verhältnis sowie eine Rotation zwischen den nationalen zuständigen Behörden. Das Aufsichtsgremium 
führt ein Rotationssystem durch, in dessen Rahmen die nationalen zuständigen Behörden entsprechend einer Rangfolge, 
die auf den jeweiligen konsolidierten Gesamtbankvermögen in den betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaaten beruht, 
in vier Gruppen eingeteilt werden. Jede Gruppe stellt mindestens ein Mitglied des Lenkungsausschusses. Das Aufsichtsgre­
mium überprüft die Gruppeneinteilung jährlich oder immer dann, wenn ein Mitgliedstaat den Euro einführt oder eine 
enge Zusammenarbeit mit der EZB eingeht. Die Rotation der Mitglieder innerhalb der einzelnen Gruppen erfolgt in 
alphabetischer Reihenfolge der Ländernamen der teilnehmenden Mitgliedstaaten in deren Landessprache. Die Einteilung 
der nationalen zuständigen Behörden in Gruppen und die Zuweisung der Sitze im Lenkungsausschuss an die jeweiligen 
Gruppen ist im Anhang festgelegt. 

11.4. Die Amtszeit der Vertreter der nationalen zuständigen Behörden als Mitglieder des Lenkungsausschusses beträgt 
ein Jahr. 

11.5. Der Präsident der EZB ernennt den Vertreter der EZB im Lenkungsausschuss aus den vier Vertretern der EZB im 
Aufsichtsgremium und bestimmt die jeweilige Amtszeit. 

11.6. Das Verzeichnis der Mitglieder des Lenkungsausschusses wird veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. 

Artikel 12 

Sitzungen des Lenkungsausschusses 

12.1. Die Sitzungstermine werden vom Lenkungsausschuss auf Vorschlag des Vorsitzenden bestimmt. Der Vorsitzende 
kann zudem immer dann Sitzungen einberufen, wenn er dies für notwendig erachtet. Auf Ersuchen des Vorsitzenden 
kann der Lenkungsausschuss auch in Form einer Telefonkonferenz zusammentreten, es sei denn, mindestens zwei Mit­
glieder des Lenkungsausschusses erheben Einwände dagegen. 

12.2. Die Tagesordnung der einzelnen Sitzungen des Lenkungsausschusses wird vom Vorsitzenden vorgeschlagen und 
zu Beginn der Sitzung vom Lenkungsausschuss beschlossen. Jedes Mitglied des Lenkungsausschusses kann dem Vorsit­
zenden Angelegenheiten und Unterlagen zur Erörterung durch den Lenkungsausschuss vorschlagen. 

12.3. Die Tagesordnung einer Sitzung des Lenkungsausschusses wird vor der Sitzung allen Mitgliedern des Aufsichts­
gremiums zugänglich gemacht. Die Protokolle der Lenkungsausschusssitzungen werden allen Mitgliedern des Aufsichts­
gremiums vor der nächsten Aufsichtsgremiumssitzung zugänglich gemacht. 

12.4. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann der Lenkungsausschuss beschließen, ein oder mehrere Mitglieder des Auf­
sichtsgremiums zur Teilnahme an einer gesamten Sitzung des Lenkungsausschusses oder an einzelnen Teilen einer Sit­
zung einzuladen. Bei Erörterung spezifischer Fragen, die ein konkretes Kreditinstitut betreffen, wird der Vertreter der 
nationalen zuständigen Behörde des teilnehmenden Mitgliedstaats eingeladen, in dem das Kreditinstitut niedergelassen ist. 
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KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNG 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Diese Verfahrensordnung tritt am 1. April 2014 in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 31. März 2014. 

Die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums 

Danièle NOUY   

ANHANG 

ROTATIONSSYSTEM 

Für die Zwecke von Artikel 11.3 findet das nachstehende Rotationssystem auf der Grundlage der Daten zum Stichtag 
31. Dezember 2014 Anwendung: 

Gruppe Teilnehmender Mitgliedstaat Anzahl der Sitze im Lenkungsausschuss 

1 
DE 

1 FR 

2 
ES 

1 IT 
NL 

3 

BE 

2 

IE 
EL 
LU 
AT 
PT 
FI 

4 

EE 

1 

CY 
LV 
LT 
MT 
SI 
SK   
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BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 17. September 2014 

über die Umsetzung der Trennung zwischen der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunk­
tion der Europäischen Zentralbank 

(EZB/2014/39) 

(2014/723/EU) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufga­
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (1), insbesondere auf Arti­
kel 25 Absätze 1, 2 und 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (nachfolgend die „SSM-Verordnung“) wird ein einheitlicher Aufsichts­
mechanismus (Single Supervisory Mechanism — SSM) eingerichtet, der sich aus der Europäischen Zentralbank (EZB) 
und den nationalen zuständigen Behörden (National Competent Authorities — NCAs) von teilnehmenden Mitglied­
staaten zusammensetzt. 

(2) Nach Artikel 25 Absatz 2 der SSM-Verordnung ist die EZB verpflichtet, die ihr durch diese Verordnung übertrage­
nen Aufgaben unbeschadet und getrennt von ihren Aufgaben im Bereich der Geldpolitik und von sonstigen Auf­
gaben wahrzunehmen. Die Aufsichtsaufgaben der EZB dürfen weder ihre Aufgaben im Bereich der Geldpolitik 
beeinträchtigen noch durch diese bestimmt werden. Ebenso wenig dürfen diese Aufsichtsaufgaben die Aufgaben 
der EZB im Zusammenhang mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) oder sonstige Aufgaben 
beeinträchtigen. Die EZB ist verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber zu berichten, wie sie 
diese Bestimmung eingehalten hat. Die Aufsichtsaufgaben der EZB dürfen nicht die laufende Überwachung der 
Solvenz ihrer Geschäftspartner für geldpolitische Geschäfte ändern. Ferner sollte das mit der Wahrnehmung der 
Aufsichtsaufgaben befasste Personal von dem mit der Wahrnehmung anderer Aufgaben befassten Personal organi­
satorisch getrennt sein und einer von diesem Personal getrennten Berichterstattung unterliegen. 

(3)  Nach Artikel 25 Absatz 3 der SSM-Verordnung ist die EZB verpflichtet, für die Zwecke des Artikels 25 Absätze 1 
und 2 die erforderlichen internen Vorschriften, einschließlich der Regelungen zum Berufsgeheimnis und zum 
Informationsaustausch zwischen den beiden funktionellen Bereichen, zu erlassen und zu veröffentlichen. 

(4) Artikel 25 Absatz 4 der SSM-Verordnung verpflichtet die EZB sicherzustellen, dass der EZB-Rat seine geldpoliti­
schen und aufsichtlichen Funktionen in vollkommen getrennter Weise wahrnimmt. Diese Unterscheidung umfasst 
eine strikte Trennung der Sitzungen und Tagesordnungen. 

(5) Um die Trennung zwischen geldpolitischen und aufsichtlichen Aufgaben sicherzustellen, ist die EZB nach Arti­
kel 25 Absatz 5 der SSM-Verordnung verpflichtet, eine Schlichtungsstelle einzurichten, die Meinungsverschieden­
heiten der zuständigen Behörden der betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaaten in Bezug auf Einwände des EZB- 
Rates gegen einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums beilegt. Sie wird aus einem Mitglied pro teilnehmen­
den Mitgliedstaat bestehen, das aus dem Kreis der Mitglieder des EZB-Rates und des Aufsichtsgremiums ausge­
wählt wird. Die Schlichtungsstelle fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, wobei jedes Mitglied über eine 
Stimme verfügt. Die EZB ist verpflichtet, eine Verordnung zur Einrichtung der Schlichtungsstelle und zur Festle­
gung ihrer Geschäftsordnung zu erlassen und diese zu veröffentlichen; in diesem Zusammenhang hat die EZB die 
Verordnung (EU) Nr. 673/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/26) (2) erlassen. 

(6) Zur Anpassung der internen Organisation der EZB und ihrer Beschlussorgane an die sich aus der SSM-Verord­
nung ergebenden neuen Anforderungen und zur Klarstellung der wechselseitigen Beziehungen zwischen den an 
der Vorbereitung und dem Erlass von Aufsichtsbeschlüssen beteiligten Stellen wurde die Geschäftsordnung der 
EZB geändert (3). 
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(1) ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63. 
(2) Verordnung (EU) Nr. 673/2014 der Europäischen Zentralbank vom 2. Juni 2014 über die Einrichtung einer Schlichtungsstelle und zur 

Festlegung ihrer Geschäftsordnung (EZB/2014/26) (ABl. L 179 vom 19.6.2014, S. 72). 
(3) Beschluss EZB/2014/1 vom 22. Januar 2014 zur Änderung des Beschlusses EZB/2004/2 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der 

Europäischen Zentralbank (ABl. L 95 vom 29.3.2014, S. 56). 
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(7)  Die Artikel 13g bis 13j der Geschäftsordnung der EZB enthalten nähere Bestimmungen über den Erlass von 
Beschlüssen über Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SSM-Verordnung durch den EZB-Rat. Insbesondere 
betrifft Artikel 13g den Erlass von Beschlüssen zur Wahrnehmung der in Artikel 4 der SSM-Verordnung genann­
ten Aufgaben und Artikel 13h hat den Erlass von Beschlüssen zur Wahrnehmung der in Artikel 5 der SSM-Ver­
ordnung genannten Aufgaben zum Gegenstand, wodurch die in Artikel 26 Absatz 8 der SSM-Verordnung festge­
legten Anforderungen umgesetzt werden. 

(8) Artikel 13k der Geschäftsordnung der EZB sieht vor, dass die EZB die ihr übertragenen Aufsichtsaufgaben unbe­
schadet und getrennt von ihren Aufgaben im Bereich der Geldpolitik und von sonstigen Aufgaben wahrnehmen 
muss. In diesem Zusammenhang ist die EZB verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine 
Trennung zwischen ihrer geldpolitischen Funktion und ihrer Aufsichtsfunktion zu gewährleisten. Zugleich sollte 
die Trennung der geldpolitischen Funktion von der Aufsichtsfunktion nicht ausschließen, dass zwischen diesen 
beiden funktionellen Bereichen der zur Erfüllung der Aufgaben der EZB und der Aufgaben des Europäischen Sys­
tems der Zentralbanken (ESZB) notwendige Informationsaustausch stattfindet. 

(9)  Nach Artikel 13l der Geschäftsordnung der EZB müssen die Aufsichtsaufgaben betreffenden Sitzungen des EZB- 
Rates getrennt von den regelmäßigen Sitzungen des EZB-Rates und mit jeweils eigener Tagesordnung stattfinden. 

(10) Nach Artikel 13m der Geschäftsordnung der EZB, der die interne Organisationsstruktur der EZB für Aufsichtsauf­
gaben betrifft, umfasst die Zuständigkeit des Direktoriums für die interne Organisationsstruktur und die Mitarbei­
ter der EZB auch die Aufsichtsaufgaben. Das Direktorium muss den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vor­
sitzenden des Aufsichtsgremiums in Bezug auf die genannte interne Organisationsstruktur konsultieren. Das Auf­
sichtsgremium kann im Einvernehmen mit dem Direktorium vorläufige nachgeordnete Strukturen, wie etwa 
Arbeitsgruppen oder Taskforces, einrichten und auflösen. Diese müssen die mit den Aufsichtsaufgaben in Zusam­
menhang stehenden Arbeiten unterstützen und dem Aufsichtsgremium Bericht erstatten. Artikel 13m sieht ferner 
die Ernennung des Sekretärs des Aufsichtsgremiums und des Lenkungsausschusses durch den Präsidenten der EZB 
vor, welche nach Absprache mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums erfolgt. Der Sekretär muss sich bei der 
Vorbereitung der die Aufsichtsaufgaben betreffenden Sitzungen des EZB-Rates mit dem Sekretär des EZB-Rates in 
Verbindung setzen und ist für die Erstellung der Protokolle dieser Sitzungen verantwortlich. 

(11) Nach Erwägungsgrund 66 der SSM-Verordnung sollte die organisatorische Trennung des Personals alle für unab­
hängige geldpolitische Zwecke benötigten Dienste betreffen und sicherstellen, dass die Wahrnehmung der Auf­
sichtsaufgaben in vollem Umfang der demokratischen Rechenschaftspflicht und Aufsicht nach Maßgabe der SSM- 
Verordnung unterliegt. Das Personal, das mit der Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben der EZB befasst ist, sollte 
dem Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums Bericht erstatten. Innerhalb dieses Rahmens und zur Erfüllung der in 
Artikel 25 Absatz 2 der SSM-Verordnung enthaltenen Anforderungen ( ) hat die EZB eine aus vier Generaldirek­
tionen bestehende Struktur für die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben sowie ein Sekretariat des Aufsichtsgre­
miums eingerichtet, das dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums funk­
tionell Bericht erstattet. Die EZB hat ferner mehrere Geschäftsbereiche mit der Unterstützung von sowohl der 
geldpolitischen Funktion als auch der Aufsichtsfunktion der EZB als „gemeinsame Dienste“ betraut, sofern eine 
solche Unterstützung nicht zu Interessenkonflikten zwischen den Zielen im Bereich der Aufsicht und den geldpo­
litischen Zielsetzungen der EZB führt. In mehreren Geschäftsbereichen mit „gemeinsamen Diensten“ wurden 
Abteilungen eingerichtet, die sich mit Aufsichtsaufgaben befassen. 

(12)  Artikel 37 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank enthält 
die Verpflichtung zur Geheimhaltung für die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der EZB und der 
nationalen Zentralbanken. Nach Erwägungsgrund 74 der SSM-Verordnung sollten das Aufsichtsgremium, der 
Lenkungsausschuss und die Mitarbeiter der EZB, die Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, angemessenen Geheimhal­
tungspflichten unterliegen. Artikel 27 der SSM-Verordnung weitet die Verpflichtung zur Geheimhaltung auf die 
Mitglieder des Aufsichtsgremiums und von den Mitgliedstaaten abgeordnetes Personal aus, das Aufsichtsaufgaben 
wahrnimmt. 

(13)  Der Informationsaustausch zwischen der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunktion der EZB sollte in 
der Weise organisiert werden, dass die durch das Unionsrecht festgelegten Einschränkungen ( ) strikt eingehalten 
werden und dem Trennungsprinzip Rechnung getragen wird. Die in den geltenden Rechtsvorschriften 

18.10.2014 L 300/58 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

( ) Siehe auch Erwägungsgrund O der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Zentralbank über die praktischen Modalitäten für die Ausübung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Kontrolle über die 
Wahrnehmung der der EZB im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus übertragenen Aufgaben (2013/694/EU) (ABl. L 320 
vom 30.11.2013, S. 1) sowie Erwägungsgrund G des Memorandum of Understanding zwischen dem Rat der Europäischen Union und 
der Europäischen Zentralbank über die Zusammenarbeit bei Verfahren im Zusammenhang mit dem einheitlichen Aufsichtsmechanis­
mus. 

( ) Siehe Erwägungsgrund H der Interinstitutionellen Vereinbarung. Nach Erwägungsgrund 74 der SSM-Verordnung sollten die Anforderun­
gen an den Informationsaustausch mit Mitarbeitern, die nicht an Aufsichtstätigkeiten beteiligt sind, die EZB nicht davon abhalten, inner­
halb der in den einschlägigen Unionsrechtsakten festgelegten Grenzen und unter den darin vorgesehenen Bedingungen Informationen 
auszutauschen, einschließlich mit der Kommission für die Zwecke ihrer Aufgaben gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV und gemäß 
den Unionsvorschriften über eine verstärkte wirtschaftliche und haushaltspolitische Überwachung. 
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vorgesehenen Pflichten zum Schutz vertraulicher Informationen, wie z. B. der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 ( ) 
über die Erfassung statistischer Daten und die Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla­
ments und des Rates ( ) über den Austausch von Aufsichtsinformationen werden Anwendung finden. Vorbehalt­
lich der in diesem Beschluss vorgesehenen Bedingungen gilt das Trennungsprinzip für den Austausch vertraulicher 
Informationen zwischen einerseits der geldpolitischen Funktion und der Aufsichtsfunktion sowie andererseits der 
Aufsichtsfunktion und der geldpolitischen Funktion der EZB. 

(14)  Nach Erwägungsgrund 65 der SSM-Verordnung übt die EZB gemäß Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geldpolitische Aufgaben zur Erhaltung der Preisstabilität aus. Die 
von ihr ausgeübten Aufsichtsaufgaben dienen dem Schutz der Sicherheit und Solidität von Kreditinstituten und 
der Stabilität des Finanzsystems. Diese Aufgaben sollten daher vollkommen getrennt von der geldpolitischen 
Funktion sein, um Interessenkonflikte zu vermeiden und zu gewährleisten, dass jeder dieser funktionellen Bereiche 
gemäß seinen jeweiligen Zielen ausgeübt wird. Zugleich sollte eine wirksame Trennung der geldpolitischen und 
aufsichtlichen Aufgaben nicht verhindern, dass sämtliche Vorteile, die dadurch entstehen, dass dasselbe Organ 
beide Aufgaben ausübt, — soweit wie dies möglich und wünschenswert ist — genutzt werden, darunter das 
umfassende Fachwissen der EZB in makroökonomischen und die Finanzstabilität betreffenden Fragen sowie die 
Verringerung von doppelter Arbeit bei der Einholung von Informationen. Es ist deshalb erforderlich, Mechanis­
men einzurichten, die einen zweckmäßigen Austausch von Daten und sonstigen vertraulichen Informationen zwi­
schen den beiden funktionellen Bereichen ermöglichen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich und Ziele 

(1) Dieser Beschluss legt die Regelungen fest, mit denen die Anforderung der Trennung der geldpolitischen Funktion 
von der Aufsichtsfunktion der EZB (zusammen im Folgenden die „funktionellen Bereiche“) umgesetzt wird, insbesondere 
im Hinblick auf Geheimhaltungspflichten und den Austausch von Informationen zwischen den beiden funktionellen 
Bereichen. 

(2) Die EZB nimmt ihre Aufsichtsaufgaben unbeschadet und getrennt von ihren Aufgaben im Bereich der Geldpolitik 
und von sonstigen Aufgaben wahr. Die Aufsichtsaufgaben der EZB dürfen weder ihre Aufgaben im Bereich der Geldpoli­
tik beeinträchtigen noch durch diese bestimmt werden. Ebenso wenig dürfen die Aufsichtsaufgaben der EZB ihre Aufga­
ben im Zusammenhang mit dem ESRB und sonstige Aufgaben beeinträchtigen. Die Aufsichtsaufgaben der EZB und die 
laufende Überwachung der finanziellen Solidität und Solvenz der Geschäftspartner für geldpolitische Geschäfte des Euro­
systems werden in einer Weise durchgeführt, die nicht zu einer Beeinträchtigung der Zielsetzungen einer dieser Aufgaben 
führt. 

(3) Die EZB stellt sicher, dass der EZB-Rat seine geldpolitischen und aufsichtlichen Funktionen in vollkommen 
getrennter Weise wahrnimmt. Diese Unterscheidung umfasst eine strikte Trennung der Sitzungen und Tagesordnungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck: 

1. „vertrauliche Informationen“: Informationen, die nach den Vertraulichkeitsbestimmungen der EZB als „ECB-CONFI­
DENTIAL“ oder „ECB-SECRET“ eingestuft sind; sonstige vertraulichen Informationen, einschließlich Informationen, die 
Datenschutzbestimmungen oder der Geheimhaltungspflicht unterliegen und innerhalb der EZB erstellt oder ihr durch 
andere Stellen oder Einzelpersonen übermittelt werden; sämtliche unter die Geheimhaltungsbestimmungen der Richt­
linie 2013/36/EU fallenden vertraulichen Informationen; sowie vertrauliche statistische Daten nach der Verordnung 
(EG) Nr. 2533/98;  

2. „Kenntnis, nur wenn nötig“ (need to know): die Notwendigkeit des Zugangs zu vertraulichen Informationen, die zur 
Erfüllung einer gesetzlichen Funktion oder Aufgabe der EZB erforderlich sind, wobei dies im Fall von Informationen, 
die als „ECB-CONFIDENTIAL“ gekennzeichnet sind, weit genug gefasst ist, um Mitarbeitern den Zugang zu Informatio­
nen zu ermöglichen, die für ihre Tätigkeiten relevant sind, und um Aufgaben von ihren Kollegen mit minimaler Ver­
zögerung zu übernehmen; 
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( ) Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentral­
bank (ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8). 

( ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstitu­
ten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 
der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 
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3. „Rohdaten“: Daten, die von Berichtspflichtigen nach statistischer Bearbeitung und Validierung übermittelt werden, 
oder Daten, die die EZB im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erstellt hat; 

4. „Vertraulichkeitsbestimmungen der EZB“: die Bestimmungen der EZB, in denen die Vorgehensweise bei der Einstu­
fung von, dem Umgang mit und dem Schutz von vertraulichen Informationen der EZB geregelt ist. 

Artikel 3 

Organisatorische Trennung 

(1) Die EZB stellt unabhängige Beschlussfassungsverfahren für ihre Aufsichtsfunktion und ihre geldpolitische Funktion 
sicher. 

(2) Sämtliche Arbeitseinheiten der EZB werden vom Direktorium geführt und geleitet. Die Zuständigkeit des Direktor­
iums für die interne Organisationsstruktur und das Personal der EZB umfasst die Aufsichtsaufgaben. Das Direktorium 
konsultiert den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums in Bezug auf die interne 
Organisationsstruktur. 

(3) Mitarbeiter der EZB, die mit der Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben befasst sind, sind organisatorisch von den 
mit der Wahrnehmung anderer Aufgaben der EZB befassten Mitarbeitern getrennt. Die mit der Wahrnehmung der Auf­
sichtsaufgaben befassten Mitarbeiter der EZB erstatten dem Direktorium Bericht über organisatorische, personelle und 
administrative Angelegenheiten, unterliegen jedoch der funktionellen Berichterstattung an den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums, vorbehaltlich der in Absatz 4 vorgesehenen Ausnahme. 

(4) Die EZB kann gemeinsame Dienste einrichten, die sowohl die geldpolitische Funktion als auch die Aufsichtsfunk­
tion unterstützen, um sicherzustellen, dass diese unterstützenden Dienste nicht dupliziert werden, und auf diese Weise 
zur Gewährleistung einer effizienten und effektiven Erbringung von Diensten beizutragen. Die genannten Dienste unter­
liegen nicht der Regelung des Artikels 6, was den Informationsaustausch zwischen ihnen und dem jeweiligen funktionel­
len Bereich angeht. 

Artikel 4 

Geheimhaltung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums, des Lenkungsausschusses und jeder vom Aufsichtsgremium eingerichteten 
nachgeordneten Struktur sowie von den Mitgliedstaaten abgeordnetes Personal, das Aufsichtsaufgaben wahrnimmt, dür­
fen auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses keine der Geheimhaltungspflicht unterliegenden Informationen wei­
tergeben. 

(2) Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Unionsvorschriften fallen, die eine Verpflichtung zur Geheimhaltung 
vorsehen, finden diese Unionsvorschriften Anwendung. 

(3) Auf der Grundlage vertraglicher Regelungen verpflichtet die EZB Einzelpersonen, die direkt oder indirekt, ständig 
oder gelegentlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben erbringen, entspre­
chende Geheimhaltungspflichten einzuhalten. 

(4) Die in der Richtlinie 2013/36/EU enthaltenen Geheimhaltungspflichten finden auf die in den Absätzen 1 bis 3 
genannten Personen Anwendung. Vertrauliche Informationen, die diese Personen in ihrer beruflichen Eigenschaft erhal­
ten, dürfen nur in zusammengefasster oder aggregierter Form weitergegeben werden, sodass einzelne Kreditinstitute nicht 
identifiziert werden können; dies gilt nicht für Fälle, die unter das Strafrecht fallen. 

(5) Wurde jedoch gegen ein Kreditinstitut durch Gerichtsbeschluss das Insolvenzverfahren eröffnet oder seine Zwangs­
abwicklung eingeleitet, dürfen vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, die an Versuchen zur Ret­
tung des betreffenden Kreditinstituts beteiligt sind, in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren weitergegeben werden. 

(6) Dieser Artikel steht einem Austausch von Informationen durch die Aufsichtsfunktion der EZB mit anderen Stellen 
der Union oder nationalen Behörden im Einklang mit dem anwendbaren Unionsrecht nicht entgegen. Auf diese Weise 
ausgetauschte Informationen unterliegen den Absätzen 1 bis 5. 

(7) Die Vertraulichkeitsbestimmungen der EZB finden auf die Mitglieder des Aufsichtsgremiums, die Mitarbeiter der 
EZB und das von den Mitgliedstaaten abgeordnete Personal, das Aufsichtsaufgaben wahrnimmt, auch nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses Anwendung. 
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Artikel 5 

Allgemeine Grundsätze für den Zugang zu Informationen zwischen den beiden funktionellen Bereichen und 
Einstufung 

(1) Unbeschadet des Artikels 4 können Informationen zwischen den beiden funktionellen Bereichen ausgetauscht wer­
den, sofern dies nach dem einschlägigen Unionsrecht zulässig ist. 

(2) Mit Ausnahme von Rohdaten werden Informationen im Einklang mit den Vertraulichkeitsbestimmungen der EZB 
durch den jeweiligen funktionellen Bereich der EZB, der über die Informationen verfügt, eingestuft. Rohdaten werden 
gesondert eingestuft. Der Austausch vertraulicher Daten zwischen den beiden funktionellen Bereichen unterliegt den zu 
diesem Zweck festgelegten Steuerungs- und Verfahrensregeln und muss dem Grundsatz der „Kenntnis, nur wenn nötig“ 
genügen, was durch den ersuchenden funktionellen Bereich der EZB nachgewiesen werden muss. 

(3) Sofern in diesem Beschluss nicht anders vorgesehen, bestimmt der funktionelle Bereich der EZB, der nach den Ver­
traulichkeitsbestimmungen der EZB über die Informationen verfügt, über den Zugang der Aufsichtsfunktion oder der 
geldpolitischen Funktion zu vertraulichen Informationen des jeweils anderen funktionellen Bereichs. Im Fall eines Kon­
flikts zwischen den beiden funktionellen Bereichen der EZB über den Zugang zu vertraulichen Informationen bestimmt 
das Direktorium unter Einhaltung des Trennungsprinzips über den Zugang zu den vertraulichen Informationen. Die 
Kohärenz von Beschlüssen über Zugangsrechte und eine angemessene Aufzeichnung solcher Beschlüsse wird gewährleis­
tet. 

Artikel 6 

Austausch vertraulicher Informationen zwischen den beiden funktionellen Bereichen 

(1) Sofern im Unionsrecht nicht anders vorgesehen, geben die beiden funktionellen Bereiche der EZB vertrauliche 
Informationen in Form von nicht anonymisierten Daten für die allgemeine Berichterstattung (COREP) und die Finanzbe­
richterstatttung (FINREP) ( ) sowie andere Rohdaten an den jeweils anderen funktionellen Bereich der EZB auf Ersuchen 
und nach dem Grundsatz „Kenntnis, nur wenn nötig“ weiter, vorbehaltlich der Zustimmung des Direktoriums. Die Auf­
sichtsfunktion der EZB gibt vertrauliche Informationen in Form von anonymisierten COREP- und FINREP-Daten auf 
Ersuchen nach dem Grundsatz „Kenntnis, nur wenn nötig“ an die geldpolitische Funktion der EZB weiter, es sei denn, 
das Unionsrecht sieht etwas anderes vor. 

(2) Die beiden funktionellen Bereiche der EZB geben dem jeweils anderen funktionellen Bereich keine vertraulichen 
Informationen weiter, die Beurteilungen oder politische Empfehlungen enthalten, außer auf Ersuchen und nach dem 
Grundsatz „Kenntnis, nur wenn nötig“, wobei sichergestellt wird, dass jeder funktionelle Bereich seine Aufgaben im Ein­
klang mit den geltenden Zielsetzungen wahrnimmt und sofern diese Weitergabe ausdrücklich vom Direktorium geneh­
migt wurde. 

Die funktionellen Bereiche der EZB dürfen dem jeweils anderen funktionellen Bereich vertrauliche aggregierte Informatio­
nen, die weder individuelle Bankinformationen noch sensible strategische Informationen im Zusammenhang mit der Vor­
bereitung von Beschlüssen enthalten, auf Ersuchen und nach dem Grundsatz „Kenntnis, nur wenn nötig“ weitergeben, 
wobei sichergestellt wird, dass jeder funktionelle Bereich seine Aufgaben im Einklang mit den geltenden Zielsetzungen 
wahrnimmt. 

(3) Der jeweilige funktionelle Bereich, der die vertraulichen Informationen erhält, prüft die nach diesem Artikel erhal­
tenen vertraulichen Informationen im Einklang mit seiner Zielsetzung. Jeder darauf folgende Beschluss wird ausschließ­
lich auf dieser Grundlage gefasst. 

Artikel 7 

Austausch vertraulicher Informationen, die personenbezogene Daten enthalten 

Der Austausch von Informationen, die personenbezogene Daten enthalten, unterliegt dem anwendbaren Unionsrecht 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 

Artikel 8 

Austausch vertraulicher Daten in Krisensituationen 

Unbeschadet des Artikels 6 geben die beiden funktionellen Bereiche der EZB in einer Krisensituation im Sinne des Arti­
kels 114 der Richtlinie 2013/36/EU dem jeweils anderen funktionellen Bereich unverzüglich vertrauliche Informationen 
weiter, sofern diese Informationen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hinblick auf die betreffende Krisensituation 
relevant sind. 
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( ) Siehe die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchfüh­
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Artikel 9 

Schlussbestimmung 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 17. September 2014. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI   

ANHANG 

AUSZUG AUS DEN VERTRAULICHKEITSBESTIMMUNGEN DER EZB 

Sämtliche von der EZB erstellten Dokumente müssen einer der nachstehenden fünf Vertraulichkeitsstufen zugeordnet 
werden. 

Von Personen außerhalb der EZB erhaltene Dokumente sind im Einklang mit der Vertraulichkeitskennzeichnung auf dem 
Dokument zu behandeln. Wenn das Dokument keine Vertraulichkeitskennzeichnung aufweist oder falls die Einstufung 
vom Empfänger als zu niedrig angesehen wird, muss das Dokument erneut mit einer angemessenen Vertraulichkeitsstufe 
der EZB gekennzeichnet werden, die zumindest auf der ersten Seite deutlich angegeben ist. Die Einstufung sollte aus­
schließlich herabgestuft werden, wenn die schriftliche Erlaubnis der Organisation vorliegt, von der die Dokumente stam­
men. 

Die fünf Vertraulichkeitsstufen der EZB und die entsprechenden Zugangsrechte sind nachstehend aufgeführt. 

ECB-SECRET: Der Zugang innerhalb der EZB ist beschränkt auf Personen, die unbedingt Kenntnis haben müs­
sen, was von einer Führungskraft der oberen Führungsebene des Geschäftsbereichs der EZB 
genehmigt wurde, von dem die Dokumente stammen. 

ECB-CONFIDENTIAL:  Der Zugang innerhalb der EZB ist beschränkt auf Personen, die Kenntnis haben müssen, was weit 
genug gefasst ist, um Mitarbeitern den Zugang zu Informationen zu ermöglichen, die für ihre 
Tätigkeiten relevant sind, und um Aufgaben von ihren Kollegen mit minimaler Verzögerung zu 
übernehmen. 

ECB-RESTRICTED: Zugänglich für Mitarbeiter der EZB und gegebenenfalls Mitarbeiter des ESZB mit einem berechtig­
ten Interesse. 

ECB-UNRESTRICTED:  Zugänglich für Mitarbeiter der EZB und gegebenenfalls Mitarbeiter des ESZB. 

ECB-PUBLIC:  Dokumente, die der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen.  
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